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1 Allgemeine Hinweise zur Prüfung

Die GPA ist für die überörtliche Prüfung bei der Gemeinde zuständig (§113 Abs. 1 
Satz 1 GemO). Die Prüfung erfolgte - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 
07.03.2016 bis 30.06.2016 bei der Verwaltung und anschließend bei der GPA.

Prüfer waren die Damen Stefanie Feiler und Isabella Schwarzberger sowie die Herren 
Thomas Schilling und Bernd Gantner (Prüfungsleiter).

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 sowie die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen Eigenbetriebs Wasserversorgung in 
den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014. Der Prüfung haben die Jahresabschlüsse der 
Gemeinde sowie des Eigenbetriebs Wasserversorgung entsprechend der Feststel
lungsbeschlüsse des Gemeinderats mit folgenden Daten zugrunde gelegen:

2010 2011 2012 2013 2014
JA Gemeinde X 11.12.2013 25.06.2014 11.03.2015 07.10.2015

JA EB Wasserversorgung 28.03.2012 11.12.2013 25.06.2014 11.03.2015 07.10.2015

Die Bauausgaben sind Gegenstand gesonderter überörtlicher Prüfungen. Sie wurden 
zuletzt für die Haushaltsjahre/Wirtschaftsjahre 2010 bis 2014 geprüft (Prüfungsbericht 
der GPA vom 08.10.2015).

Der gesetzliche Prüfungsauftrag der GPA beinhaltet keine umfassende und vollständi
ge Prüfung der Verwaltung. Die Finanzprüfung hat sich auf einzelne Schwerpunkte 
und auf Stichproben beschränkt (§ 15 GemPrO). In die sachliche Prüfung (§ 11 Abs. 1 
i.V.m. § 6 GemPrO) sind auch Verwaltungsvorgänge bis in die Gegenwart einbezogen 
worden.

Die Prüfungsfeststellungen sind mit der Verwaltung im Zuge der Prüfung besprochen 
worden. Unwesentliche Anstände wurden, soweit möglich, bereits während der Prü
fung bereinigt (§ 14 Abs. 1 GemPrO).

Von einer Schlussbesprechung (§ 12 Abs. 2 GemPrO) konnte abgesehen werden. 
Der Leiter der Verwaltung ist am 30.06.2016 über die wesentlichen Ergebnisse der 
Prüfung mündlich unterrichtet worden.

Der Prüfungsbericht beschränkt sich im Rahmen des Prüfungszwecks schwerpunkt
mäßig auf wesentliche Feststellungen (§17 Abs. 2 Satz 1 GemPrO) und enthält dar
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über hinaus Hinweise zur Erledigung der festgestellten Anstände sowie Vorschläge 
und Anregungen zu bedeutsamen finanzwirksamen Sachverhalten und Problemstel
lungen.

Der Prüfungsbericht ist mit fortlaufenden Randnummern versehen. Randnummern, die 
mit dem Buchstaben „A“ besonders gekennzeichnet sind, beinhalten wesentliche An
stände, die nicht im Prüfungsverfahren ausgeräumt werden konnten (§ 17 Abs. 2 
Satz 2 GemPrO) und zu denen Stellung zu nehmen ist. Dabei ist mitzuteilen, ob und 
inwiefern den Feststellungen Rechnung getragen wird (§ 114 Abs. 5 Satz 1 GemO). 
Eine abschließende Beurteilung aufgrund der Stellungnahme bleibt Vorbehalten.

Enthält der Bericht Hinweise zur Erledigung von Anständen sowie Empfehlungen zur 
Effizienzsteigerung, Haushaltskonsolidierung und Optimierung des Verwaltungshan
delns, handelt es sich um Vorschläge im Rahmen der prüfungsbegleitenden Beratung 
und nicht um aufsichtsrechtliche Anordnungen i.S. der §§ 121 und 122 GemO.

Soweit wesentliche Anstände nicht erledigt werden, schränkt die Rechtsaufsichtsbe
hörde die Bestätigung zum Abschluss der Prüfung entsprechend ein. Darüber hinaus 
kann dies zu Rechtsaufsichtsmaßnahmen führen (§ 114 Abs. 5 Satz 3 GemO).

Soweit die Verwaltung ihr zustehende Ansprüche gegenüber Dritten - insbesondere 
durch fehlerhaftes oder unterlassenes Verhalten - nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat und dadurch Vermögensnachteile entstanden oder zu 
besorgen sind, wird auf die aus den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen resultie
rende Pflicht hingewiesen, die rechtlichen Möglichkeiten zum Ausgleich zu prüfen (ins
besondere Forderungsrealisierung, Rückforderung, Inanspruchnahme der Versiche
rung, Haftung der Verantwortlichen) und gegebene Ansprüche sachgerecht zu verfol
gen. Ggf. sind rechtzeitig verjährungshemmende Maßnahmen zu treffen.

Die Einhaltung der Geheimhaltungsvorschriften und des Datenschutzes in Bezug 
auf den Inhalt des Prüfungsberichts ist von der Verwaltung sicherzustellen.

Zum Abschluss der vorangegangenen überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kas
sen- und Rechnungsführung der Gemeinde im Haushaltsjahr 2010 und der Eröff
nungsbilanz zum 01.01.2010 (Prüfungsbericht der GPA vom 24.07.2014) hat die 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 22.01.2015 Az. 12.11002-092.41-2345458 
eine eingeschränkte Bestätigung nach § 114 Abs. 5 Satz 3 GemO erteilt. Die 
Rdnrn. 14, 15 und 36 des Prüfungsberichts der GPA vom 24.07.2014 konnten hier
nach nicht mehr erledigt werden, so dass sie von der Abschlussbestätigung ausge
nommen werden mussten.
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2 Wesentliche Inhalte des Prüfungsberichts im Sinne von 
§ 114 Abs. 4 Satz 2 GemO

Nach § 114 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und § 42 Abs. 4 GemO hat 
der Bürgermeister den Gemeinderat (mindestens) über den wesentlichen Inhalt des 
Prüfungsberichts zu unterrichten. Mit der Bekanntgabe des folgenden Kapitels 2 kann 
dieser Informationspflicht genügt werden. Auf ein entsprechendes Verlangen ist jeder 
Gemeinderätin und jedem Gemeinderat Einsicht in den Prüfungsbericht zu gewähren. 
Zu den datenschutzrechtlichen Belangen u.a. siehe Kapitel 1 (Allgemeine Hinweise).

2.1 Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

2.1.1 Gemeinde

Im Prüfungszeitraum 2011 bis 2014 waren die finanziellen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Gemeinde nach den Anforderungen einer gesicherten stetigen Aufga
benerfüllung insgesamt gut.

Das ordentliche Ergebnis betrug in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 saldiert
12,0 Mio. EUR. Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2014 konnte die 
Gemeinde somit im Prüfungszeitraum insgesamt der zentralen Forderung der Kom
munalen Doppik, ein zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erwirt
schaften (Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs), nicht nur Rechnung tragen, 
sondern darüber hinaus einen Überschuss erwirtschaften. Gegenüber der Planung 
wurden im Prüfungszeitraum Verbesserungen in Höhe von zusammen 16,0 Mio. EUR 
erzielt.

Beim Sonderergebnis hat sich im Prüfungszeitraum insgesamt ein Überschuss in 
Höhe von 1,9 Mio. EUR ergeben.

Nach den Finanzrechnungen konnten im Prüfungszeitraum ein Zahlungsmittelüber
schuss der Ergebnisrechnungen von 20,7 Mio. EUR und nach Abzug des Mindestzah
lungsmittelüberschusses (ordentliche Kredittilgungen und ggf. Sondertilgungen) noch 
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von zusammen 19,4 Mio. EUR erzielt 
werden. Die liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) haben sich im Prüfungszeitraum 
um 14,0 Mio. EUR auf 14,3 Mio. EUR erhöht. Durch die positive Entwicklung des Zah
lungsmittelbestands war die Liquidität der Gemeindekasse im Prüfungszeitraum stets 
gewährleistet.
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Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 14,8 Mio. EUR erfolgte zu 
80 % mit Eigenmitteln und zu 20 % mit Krediten.

Die Bilanzsumme der Vermögensrechnung ist im Prüfungszeitraum um 
11,6 Mio. gestiegen. Die Eigenfinanzierungsquote1 hat sich um 4 % auf 96 % erhöht.

Die Schulden des Kämmereihaushalts waren im Prüfungszeitraum rückläufig und la
gen Ende 2014 mit 3,2 Mio. EUR bzw. 208 EUR/Einw. deutlich unter dem Landes
durchschnitt. Unter Einbeziehung der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
hat die Gesamtverschuldung der Gemeinde am 31.12.2014 mit 8,7 Mio. EUR bzw.
562 EUR/Einw. um 47 % unter dem Landesdurchschnitt gelegen.

Die Haushaltswirtschaft 2015 ist wesentlich günstiger verlaufen als geplant. Nach 
den vorläufigen Schätzungen der Verwaltung geht die Gemeinde davon aus, dass 
beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR erzielt wer
den kann. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR. Das Sonderergebnis 
wird voraussichtlich ebenfalls etwas besser ausfallen als geplant, so dass die Gemein
de insgesamt mit einem Überschuss von 4,6 Mio. EUR, statt dem geplanten Gesamt
ergebnis von 0,6 Mio. EUR, rechnet. Der prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss 
des Ergebnishaushalts 2015 würde mit 4,9 Mio. EUR um 3,1 Mio. höher ausfallen als 
geplant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird mit einem Finanzierungsbedarf von
2,0 Mio. EUR ebenfalls um 4,1 Mio. EUR geringer ausfallen als geplant. Statt einer 
Verringerung des Zahlungsmittelbestands um 5,0 Mio. EUR wird deshalb mit dessen 
Erhöhung um 2,2 Mio. EUR gerechnet.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019 wird das ordentliche Ergeb
nis gegenüber dem Prüfungszeitraum deutlich zurückgehen. Während in den Jah
ren 2011 bis 2014 jahresdurchschnittlich ein Überschuss in Höhe von 3,0 Mio. EUR 
erwirtschaftet werden konnte, wird für den Finanzplanungszeitraum per saldo mit ei
nem jahresdurchschnittlichen Fehlbetrag von 0,35 Mio. EUR gerechnet.

Der Gemeinde wird es demnach im Finanzplanungszeitraum per saldo nicht gelingen, 
die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen und damit 
den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Dank der in den Vorjahren erwirtschafte
ten Überschüsse können jedoch die prognostizierten Fehlbeträge beim ordentlichen 
Ergebnis im Finanzplanungszeitraum durch Entnahmen aus der Rücklage aus Über
schüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt werden.

Verhältnis der Kapitalposition zzgl. der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu der um passive Sonderposten 
bereinigten Bilanzsumme.
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Beim Sonderergebnis wird im Finanzplanungszeitraum bis 2019 mit Überschüssen in 
Höhe von insgesamt 1,9 Mio. EUR gerecht. Insgesamt würde somit im Finanzpla
nungszeitraum ein Gesamtergebnis von 0,1 Mio. EUR erwirtschaftet.

Der Zahlungsmitteiüberschuss des Ergebnishaushalts soll in den Jahren 2015 bis 
2019 den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigen, so dass per saldo Nettoin
vestitionsfinanzierungsmittel von 4,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden können.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 mit einem Volumen von
31.5 Mio. EUR soll zu 94 % mit Eigenmitteln und zu 6 % mit Fremdmitteln finanziert 
werden.

Nach der Finanzplanung bis 2019 soll der Bestand an Zahlungsmitteln schrittweise auf
1.5 Mio. EUR abnehmen. Die Liquidität wäre somit bis Ende 2019 sichergestellt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum 31.12.2014 aufgelöst und in den Kämme
reihaushalt zurückgeführt worden. Die Schulden im Kämmereihaushalt haben zum 
01.01.2015 entsprechend um die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zu
genommen und würden bei planmäßigem Verlauf bis Ende 2019 um 1,0 Mio. EUR auf 
7,7 Mio. EUR bzw. 492 EUR/Einw. zurückgehen.

Die Finanzplanung bis 2019 erscheint aus heutiger Sicht tragfähig, sofern die Eigen
mittel wie prognostiziert zur Verfügung stehen und die Zuweisungen und Zuschüsse in 
der eingeplanten Höhe gewährt werden. Aufgrund der allgemeinen Unwägbarkeiten 
und Risiken in der weiteren Entwicklung der Kommunalfinanzen ist jedoch insbesonde
re die Verfügbarkeit der eingeplanten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel mit gewissen 
Unsicherheiten behaftet. Zur Gewährleistung einer nachhaltigen, stetigen Aufgabener
füllung sollte die Realisierung des Investitionsprogramms deshalb vorrangig von der 
Eigenfinanzierungskraft und der Bewilligung der geplanten Fördermittel abhängig ge
macht werden; ggf. wäre das Investitionsprogramm zu reduzieren oder zeitlich zu stre
cken.

Die Haushaltswirtschaft ist zwar im Prüfungszeitraum und im Jahr 2015 wesentlich 
günstiger verlaufen als geplant, dennoch sollten die Entwicklungen beim ordentlichen 
Ergebnis, mit Blick auf die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten Fehlbeträge, 
kritisch im Auge behalten werden. Neben einer ständigen Überprüfung der Leistungs
angebote gehört dazu auch eine angemessene Ausschöpfung der eigenen Ertrags
quellen. Insbesondere sollten Leistungsangebote und Einrichtungen nur neu geschaf
fen werden, wenn ausreichend Eigenmittel vorhanden und die Folgekosten für die 
Gemeinde dauerhaft tragbar sind. (Rdnrn. 1 bis 14)
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2.1.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Bis zum Ende des Prüfungszeitraums ist die anfänglich hohe Unterfinanzierung des 
langfristigen Vermögens auf rd. 567 TEUR zurückgeführt worden. Die Abschreibungen 
und Anlagenabgänge waren höher als die Investitionsausgaben, so dass sich das 
Sachanlagevermögen im Prüfungszeitraum nominell vermindert hat. Zur Reduzierung 
der hohen Unterfinanzierungen und der Kassenmehrausgaben ist die langfristige Ver
schuldung ausgeweitet worden. Durch Wasserpreisanpassungen in den Wirtschafts
jahren 2011 und 2012 hat sich die Ertragslage gebessert, so dass per saldo im Prü
fungszeitraum ein Gewinn von 241 TEUR erwirtschaftet werden konnte.

(Rdnrn. 70 und 71)

2.2 Wesentliche Feststellungen der Prüfung 

Vorbemerkung

Die überörtliche Prüfung hat sich schwerpunktmäßig auf einzelne, finanzwirksame Be
reiche erstreckt und im Übrigen auf Stichproben beschränkt (§15 GemPrO). Die Auf
gaben sind in den geprüften Verwaltungsbereichen überwiegend ordnungsgemäß und 
sachgerecht erledigt worden. Bei der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung wa
ren jedoch - teilweise wiederholt - zahlreiche Feststellungen zu treffen.

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung

Die aktuellen Tagesabschlüsse erfüllen nicht die kassenrechtlichen Vorgaben.
(Rdnr. 16)

Die Zeichnungsberechtigungen gegenüber Kreditinstituten (Einzelunterschriftsbefug
nisse) widersprechen den Regelungen der Dienstanweisung für das Kassenwesen. 
(Rdnrn. 17)

Unbefristete Niederschlagungen werden einzelwertberichtigt und bleiben somit im For
derungsbestand bestehen. (Rdnr. 18)

Der seit 2010 unveränderte Saldo des Wertberichtigungskontos 1599100 ist aufzuklä
ren. (Rdnr. 20)
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Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 wurden verspätet auf- und festgestellt. Die zur 
Prüfung vorgelegten Originale der Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 sind zudem weder 
mit einem Datum versehen noch vom Bürgermeister unterzeichnet worden. (Rdnr. 23)

Die verbindlichen Regelungen der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind teilweise 
nicht beachtet worden. (Rdnrn. 24 bis 26)

Die in der Bilanz 2011 ausgewiesenen Vorjahresbeträge und die in der automatisierten 
Buchführung für das Jahr 2010 gespeicherten Beträge stimmen teilweise nicht mit 
dem festgestellten Original Jahresabschluss 2010 überein. (Rdnr. 29)

Die im Rahmen der Flurbereinigung und der Erschließungsgebiete vorgenommenen 
nicht sachgerechten Buchungen haben das Basiskapital im Jahresabschluss 2014 um 
rd. 2,8 Mio. EUR erhöht. (Rdnrn. 31 bis 34)

Die Anlagenachweise für Straßen sind noch immer nicht überarbeitet worden.
(Rdnr. 35)

Die Tauschgeschäfte mit Zuzahlung werden nicht sachgerecht gebucht. (Rdnr. 36)

Die Verrechnungs- und Saldierungsverbote sind im Prüfungszeitraum teilweise nicht 
beachtet worden. (Rdnr. 37)

In der Bilanz 2014 ist bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ein um
1,0 Mio. EUR zu niedriger Betrag von 2,2 Mio. EUR ausgewiesen. (Rdnr. 38)

Bei der Benutzer- und Berechtigungsverwaltung sind die Zugriffsmöglichkeiten auf den 
tatsächlich notwendigen Umfang zurückzuführen. (Rdnrn. 39 und 40)

Personalwesen

Für einzelne Arbeitsplätze von Beschäftigten konnten keine aktuellen Bewertungen 
vorgelegt werden. Vereinzelt liegt die Eingruppierung der Beamten über der jeweiligen 
Dienstpostenbewertung. (Rdnr. 44)

Einzelne tarifabweichend gewährte Zulagen entsprechen nicht den Beschlüssen des 
zuständigen Gremiums. (Rdnr. 48)

Die Überstundenvergütung an einen Beschäftigten sollte überprüft und ggf. angepasst 
werden. (Rdnr. 49)
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Dienstfahrzeuge für die Verwaltung

Das Fahrtenbuch eines Fahrzeugs wies erhebliche Unregelmäßigkeiten auf. (Rdnr. 50)

Grundstücksverkehr

Beim Verkauf eines Grundstücks konnten die Voraussetzungen des § 92 
Abs. 1 GemO nicht verifiziert werden. (Rdnr. 53)

Räumliche Planung und Entwicklung

Das Entstehen und die Höhe der satzungsgemäßen Anschlussbeiträge kann durch 
einen Erschließungs- bzw. städtebaulichen Vertrag nicht ausgeschlossen werden. 
(Rdnr. 58)

Straßen sowie Parkierungseinrichtungen

Die Ermittlung der Anschlussbeiträge im Gewerbegebiet „Stöckmädie/Reutäcker“ war 
nicht sachgerecht. (Rdnr. 62)

Die Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge für Gewerbe- und Baugrundstücke 
sind nicht bzw. nicht mit Anschlussmöglichkeit intern verrechnet worden. (Rdnr. 63)

Finanzierung von Straßen und Parkierungseinrichtungen

Für die Kanalerneuerungsmaßnahme an der Ortsdurchfahrt Langensteinbach L 622 
(klassifizierte Straße) ist noch die Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers zu 
prüfen. (Rdnr. 65)

Sport- und Mehrzweckhallen

Die für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen, Sporteinrichtungen und sons
tiger Räume erhobenen öffentlich-rechtlichen Gebühren sind bislang nicht kalkuliert 
worden. (Rdnr. 66)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die ab dem Wirtschaftsjahr 2011 im Rahmen der Jahresabschlüsse ermittelten Höhen 
der einzelnen Verbindlichkeiten und Finanzierungsfehlbeträge sind nicht korrekt. 
(Rdnr. 75)
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3 Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse der Gemeinde

Die wichtigsten Kennzahlen der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde im 
Prüfungszeitraum 2011 bis 2014 sind mit den Durchschnittswerten der Kommunen 
des Landes zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern (im Folgenden: Landesdurch
schnitt), soweit bekannt, in Anlage 1 Teil 3 und Anlage 2, weitere finanzwirtschaftliche 
Daten sind in Anlage 1 Teile 1 und 2 sowie Anlage 3 dargestellt.

Zum Verlauf der Haushalts- und Finanzwirtschaft im Prüfungszeitraum und im Haus
haltsjahr (HJ) 2015 sowie zur mittelfristigen Finanzplanung ist zusammengefasst zu 
bemerken:

3.1 Ergebnisse und Strukturen der Jahresabschlüsse 2011 bis 2014

Die Gemeinde hat zum 01.01.2010 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR - Kommunale Doppik) umgestellt. Für die 
nach diesen Grundsätzen aufgestellten Jahresabschlüsse sind bislang keine belastba
ren Vergleichswerte aus amtlichen Statistiken verfügbar. Zur vergleichenden Beurtei
lung sind deshalb, soweit möglich, Werte aus den kameralen Haushaltsrechnungen 
herangezogen worden (s. Anlage 1 Teil 3 und Anlage 2).

3.1.1 Ergebnisrechnung

3.1.1.1 Ergebnisentwicklung

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisse der Ergebnisrechnung stellen sich 
wie folgt dar:

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
2011
TEUR

2012
TEUR

2013
TEUR

2014
TEUR

Ordentliche Erträge 30.589 35.876 31.651 31.780
Ordentliche Aufwendungen 25.976 28.512 30.575 32.818

Ordentliches Ergebnis 4.613 7.364 1.076 -1.038
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Ordentliches Ergebnis einschl. 
Fehlbetragsabdeckung 4.613 7.364 1.076 -1.038
Außerordentliche Erträge 617 463 345 1.370
Außerordentliche Aufwendungen 367 262 185 122

Sonderergebnis 250 201 160 1.248
Gesamtergebnis 4.863 7.565 1.236 210
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Das ordentliche Ergebnis, als einer der wesentlichen Indikatoren zur Beurteilung der 
Leistungskraft des Haushalts, betrug in den HJ 2011 bis 2014 saldiert 12,0 Mio. EUR. 
Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2014 konnte die Gemeinde im 
Prüfungszeitraum somit insgesamt der zentralen Forderung der Kommunalen Doppik, 
ein zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften (Erwirtschaf
tung des Ressourcenverbrauchs, §§ 77 Abs. 1, 80 Abs. 2 Satz 2 GemO), nicht nur 
Rechnung tragen, sondern darüber hinaus einen Überschuss erwirtschaften.

Gegenüber der Planung wurden im Prüfungszeitraum Verbesserungen in Höhe von 
zusammen 16,0 Mio. EUR erzielt. Maßgebend dafür waren hauptsächlich Mehrerträge 
bei den Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Einsparungen bei 
den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die ordentlichen Erträge sind von 2010 bis 2014 um 5,3 Mio. EUR bzw. 20 % auf 
31,8 Mio. EUR gestiegen. Die positive Entwicklung war insbesondere auf die in Folge 
des konjunkturellen Aufwärtstrends in den Jahren 2011 bis 2014 zunehmenden Erträ
ge aus Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer 
sowie den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die hohen Erträge im HJ 2012 wa
ren dabei auf größere Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. 
Bei den ordentlichen Aufwendungen war von 2010 bis 2014 insgesamt ein schwäche
rer Zuwachs von 3,8 Mio. EUR bzw. 13 % zu verzeichnen. Im HJ 2014 haben die or
dentlichen Erträge dennoch nicht mehr ausgereicht, um die ordentlichen Aufwendun
gen zu decken. Das negative ordentliche Ergebnis 2014 war hauptsächlich die Folge 
der Wechselwirkungen des Finanzausgleichs, die ab dem HJ 2012 zu rückläufigen 
Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig steigenden steuerkraftabhängi
gen Umlagen (FAG- und Kreisumlage) führten.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad hat von 91 % (HJ 2010) auf 126 % (HJ 2012) 
zugenommen und ist danach auf 97 % (HJ 2014) zurückgegangen. Er betrug im Prü
fungszeitraum durchschnittlich 111 %.

Die Sonderergebnisse fielen im Prüfungszeitraum durchweg positiv aus. Insgesamt 
führten außerordentliche Erträge von 2,8 Mio. EUR und außerordentliche Aufwendun
gen von 0,9 Mio. EUR zu einem Überschuss beim Sonderergebnis in Höhe von saldiert 
1,9 Mio. EUR. Die Sonderergebnisse wurden im Wesentlichen durch außerordentliche 
Erträge oder Aufwendungen beim Verkauf von Grundstücken über oder unter dem 
Buchwert beeinflusst.

Als Gesamtergebnis wurden im Prüfungszeitraum insgesamt 13,9 Mio. EUR (jahres
durchschnittlich 3,5 Mio. EUR) erwirtschaftet.
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Die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen und den Sonderergebnissen sind 
den entsprechenden Ergebnisrücklagen zugeführt worden (§ 90 Abs. 1 GemO, § 49 
Abs. 3 GemHVO). Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis 2014 ist durch eine Ent
nahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet 
worden (§ 25 Abs. 1 GemHVO).

3.1.1.2 Steuern und Finanzausgleich

Die Steuern, die allgemeinen Finanzzuweisungen und die nach Abzug der steuerkraft
abhängigen Umlagen verbliebenen Nettodeckungsmittel haben sich - ausgehend vom 
Basisjahr 2010 - in den Jahren 2011 bis 2014 wie folgt entwickelt:

Basisjahr P r üf u n gsze i tra u m
2010
TEUR

2011
TEUR

2012
TEUR

2013
TEUR

2014
TEUR

Gewerbesteuer 3.990 4.873 9.314 5.292 6.411
Grundsteuer A und B, sonstige 
Gemeindesteuern und steuerähnliche 
Erträge 1.880 1.898 1.922 1.993 2.010
Gemeindeanteil an der
Einkommen- und Umsatzsteuer 7.556 7.934 8.534 9.189 9.570

Steuern und steuerähnliche Erträge 13.426 14.705 19.770 16.474 17.991
Allgemeine Finanzzuweisungen 3.451 6.328 5.427 5.453 4.649
Steuerbeteiligungen
(Gewerbesteuerumlage) -921 -1.011 -1.907 -1.115 -1.368
Allgemeine Umlagen -8.983 -5.902 -7.681 -9.736 -11.259

davon Netto-Zuführung zu 
Rückstellungen (FAG- und Kreisumlage)

Steuerkraftabhängige Umlagen -9.904 -6.913 -9.588 -10.851 -12.627
Nettodeckungsmittel 6.973 14.120 15.609 11.076 10.013
EUR/Einw. 441 897 997 707 644
Landesdurchschnitt EUR/Einw. 523 720 802 860 921

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind im Prüfungszeitraum um
4,6 Mio. EUR bzw. 34 % gestiegen. Hauptsächlich bei der Gewerbesteuer sowie 
den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer waren dabei konjunk
turbedingt deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Die beachtlichen Gewerbesteuererträ
ge im HJ 2012 waren dabei auf höhere Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. 
Die Steuerquote1 lag insgesamt in den HJ 2011 bis 2014 mit jahresdurchschnittlich 
1.101 EUR noch um 5 % unter dem Landesdurchschnitt von 1.161 EUR.

Steuern und ähnliche Erträge je Einwohner
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Die Gewerbesteuererträge haben einwohnerbezogen im Prüfungszeitraum mit jah
resdurchschnittlich 413 EUR nur 81 % des Landesdurchschnitts von 509 EUR erreicht, 
obwohl die Hebesätze annähernd den Vergleichswerten entsprachen.

Die Grundsteuererträge lagen ebenfalls mit jahresdurchschnittlich 119 EUR/Einw. 
um ein Zehntel unter dem Landesdurchschnitt von 132 EUR/Einw. Die Hebesätze der 
Grundsteuer A und B haben dabei im Prüfungszeitraum nach wie vor deutlich unter 
dem Landesdurchschnitt gelegen. Hier bestehen noch Ertragsreserven. Ein dem Lan
desdurchschnitt entsprechender Hebesatz von 349 % hätte z.B. im HJ 2014 bei der 
Grundsteuer B rd. 309 TEUR Mehrerträge bedeutet.

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Um
satzsteuer übertraf hingegen einwohnerbezogen mit jahresdurchschnittlich 561 EUR 
den Landesdurchschnitt von 495 EUR um 13 %.

Die Steuerkraft der Gemeinde, gemessen an der Steuerkraftmesszahl1, entsprach im 
Durchschnitt der Jahren 2011 bis 2014 mit 803 EUR/Einw. nahezu dem Landesdurch
schnitt von 807 EUR/Einw. und ist im Prüfungszeitraum stetig gestiegen.

Die allgemeinen Zuweisungen sind zunächst zum HJ 2011 deutlich gestiegen und 
danach ständig gesunken. Neben den leicht rückläufigen Einwohnerzahlen war die 
Abnahme insbesondere auf die in Folge der gestiegenen Steuerkraft sinkenden 
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) zurückzu
führen. Die FAG-Quote lag in den Jahren 2011 bis 2014 mit durchschnittlich 
349 EUR/Einw. um 6 % unter dem Vergleichswert von 373 EUR/Einw.

Die steuerkraftabhängigen Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und 
Kreisumlage) sind zum HJ 2011 gesunken und dann, dem Anstieg des Steuerauf
kommens folgend, stetig bis zum Ende des Prüfungszeitraums gestiegen. Aufgrund 
der nur mäßigen Steuerkraft der Gemeinde und der vergleichsweise niedrigen 
Kreisumlagesätze lagen sie jedoch im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2014 mit 
639 EUR/Einw. noch deutlich (um 10 %) unter dem Landesdurchschnitt von 
708 EUR/Einw.

Die Nettodeckungsmittel stiegen in den Jahren 2011 und 2012 wegen der höheren 
Steuererträge stark an. Infolge der Zunahme der steuerkraftabhängigen Umlagen sind 
sie dann in den Jahren 2013 und 2014 wieder merklich zurückgegangen, haben das

Die Steuerkraftmesszahl wird nach § 6 FAG aufgrund der Einzahlungen aus Steuern im zweitvorangegangenen Jahr 
ermittelt. Bewegungen wirken sich daher nur mit zeitlicher Verzögerung aus.
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Niveau des Jahres 2010 aber immer noch deutlich übertroffen. In den Jahren 2011 bis 
2014 lagen die Nettodeckungsmittel mit durchschnittlich 811 EUR/Einw. geringfügig 
unter dem landesweiten Vergleichswert von 826 EUR/Einw.

3.1.1.3 Verwaltungs- und Betriebsbereich

Die Betriebserträge und die Betriebsaufwendungen haben sich im Prüfungszeitraum - 
ausgehend vom Basisjahr 2010 - wie folgt entwickelt:

Basisjahr Prüfungszeitraum
2010 2011 2012 2013 2014
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Betriebserträge
davon:

8.457 8.471 9.620 8.664 7.947

Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.489 2.959 3.459 2.861 2.555
Sonstige T ransfererträge 11 96 1 2
inkl. Ersatz von sozialen Leistungen 11 96 1 2
Privatrechtliche Entgelte und 
Kostenerstattungen 2.310 1.444 1.465 1.348 1.329

Zuweisungen und Zuschüsse, 
aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen 3.647 3.972 4.695 4.453 4.063

inkl. Auflösung passiver Sonderposten 1.474 1.396 1.602 1.470 1.100

Sonstige Erträge, Finanzerträge 1.187 1.085 1.059 1.060 1.193
inkl. Zuschreibungen und Auflösung 
sonstiger Sonderposten 27 27 41 34 41

Betriebsaufwendungen
davon:

19.027 18.899 18.767 19.590 20.059

Personal-/Versorgungsaufwendungen 6.008 5.801 5.833 5.916 5.876
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen, sonstige ordentliche 
Aufwendungen 6.393 6.544 5.770 6.324 6.985
Abschreibungen 3.931 3.693 3.780 3.734 3.418
T ransferaufwendungen 2.695 2.861 3.384 3.616 3.780
Sonstige Finanzaufwendungen 
(einschl. Zinsaufwand) 134 164 157 134 132
Betriebszuschuss
(mit Abschreibungen, Auflösungen
und Zuschreibungen) 9.517 9.507 8.245 10.000 11.051
EUR/Einw. 602 604 526 638 710

abzgl. Abschreibungen auf 
Sachvermögen, sonst. Abschreibungen -3.874 -3.650 -3.714 -3.664 -3.212
abzgl. Abschreibungen auf 
Finanzvermögen -57 -43 -66 -70 -206
zzgl. Auflösungen Sonderposten 
zzgl. Zuschreibungen

1.501 1.423 1.643 1.504 1.141

Betriebszuschuss bereinigt 
(ohne Abschreibungen, Auflösungen 
und Zuschreibungen) 7.087 7.237 6.108 7.770 8.774
EUR/Einw. 448 460 390 496 564
Landesdurchschnitt EUR/Einw. 473 482 495 553 594
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Die Betriebserträge sind, ausgehend vom HJ 2010, zunächst um 1,1 Mio. EUR auf
9,6 Mio. EUR im HJ 2012 gestiegen und danach um 1,6 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR 
(2014) zurückgegangen. Maßgeblich für den Verlauf waren vor allem die Entwicklun
gen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie den laufenden Zuweisungen und 
Zuschüssen. Einwohnerbezogen lagen die Betriebserträge1 in den HJ 2011 bis 2014 
mit jahresdurchschnittlich 552 EUR um 29 % über dem Landesdurchschnitt von 
429 EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abwasserbeseitigung in vergleichba
ren Kommunen oft außerhalb des Kämmereihaushalts in Form eines Eigenbetriebes 
geführt wird.

Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen sind aus der An
lage 3, die entsprechenden Vergleichswerte aus dem GPA-Geschäfts- und Kommu
nalfinanzbericht 2016, 37 ersichtlich. Die Kostendeckungsgrade der Abwasserbeseiti
gung lagen im Prüfungszeitraum zwar unter den von der GPA erhobenen überörtlichen 
Vergleichswerten, die Verwaltung ist jedoch bestrebt, die Kostenunterdeckungen in 
den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen, um somit eine volle Kostendeckung zu 
erreichen. Bei der Produktgruppe der Bäder liegen die Kostendeckungsgrade im Rah
men der überörtlichen Vergleichswerte. Beim Bestattungswesen haben die Kostende
ckungsgrade dagegen deutlich unter den überörtlichen Vergleichswerten gelegen. Und 
auch bei einigen anderen Einrichtungen (z.B. Sport- und Mehrzweckhallen) sind die 
Benutzungsentgelte teilweise seit längerer Zeit nicht mehr der Kostenentwicklung an
gepasst worden (s. Rdnr. 66). Mit Blick auf den im Finanzplanungszeitraum erwarteten 
Rückgang der Leistungskraft des Ergebnishaushalts sollte dem Vorrang der speziellen 
Entgelte (§ 78 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GemO) künftig wieder stärker Rechnung getragen 
werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (einschließlich der Finanzerträge und aktivierten 
Eigenleistungen) betrugen im Prüfungszeitraum jahresdurchschnittlich 1,1 Mio. EUR. 
Sie bestanden im Wesentlichen aus den vom Strom- und Gasversorger an die Ge
meinde abgeführten Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Zin
sen auf Abgaben sowie den Zinserträgen für Geldanlagen. Von der Wasserversorgung 
wird bisher keine Konzessionsabgabe erhoben. Insofern bestehen hier noch gewisse 
Ertragsreserven (s. hierzu bereits Rdnr. 90 des Prüfungsberichts der GPA vom 
23.09.2011).

Die Betriebsaufwendungen haben im Prüfungszeitraum mit Schwankungen insge
samt um 1,1 Mio. EUR auf 20,1 Mio. EUR im HJ 2014 zugenommen.

Bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
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Ursächlich für den Anstieg waren hauptsächlich die, u.a. in Folge des Ausbaus der 
Betreuungsangebote für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen, gestiegenen Zu
wächse bei den Transferaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleis
tungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Sachaufwandsquote1 lag 
in den HJ 2011 bis 2014 mit jahresdurchschnittlich 409 EUR nur leicht über dem Lan
desdurchschnitt von 387 EUR. Vor allem weil die Kindertagesbetreuung ausschließlich 
von konfessionellen und freien Trägern durchgeführt wird, lag die Transferaufwands
quote2 hingegen in den HJ 2011 bis 2014 mit jahresdurchschnittlich 218 EUR/Einw. 
deutlich (+37 %) über dem Landesdurchschnitt von 159 EUR/Einw. Die Personalauf
wendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) konnten im Prüfungszeitraum, 
trotz der linearen und strukturellen Einkommensverbesserungen im öffentlichen Dienst 
sowie geringfügiger Zuwächse bei den Planstellen, leicht zurückgeführt werden. Auf 
die Ausführungen zur Personalwirtschaft in Rdnr. 43 wird verwiesen.

Aufgrund der o.g. Entwicklungen bei den Betriebserträgen und -aufwendungen ist 
der Betriebszuschuss3 - ausgehend vom Basisjahr 2010 - um 1,6 Mio. EUR auf 
11,1 Mio. EUR im HJ 2014 gestiegen. Der zu Vergleichszwecken um Abschreibungen, 
Auflösung von Sonderposten sowie Zuschreibungen bereinigte Betriebszuschuss 
lag dennoch einwohnerbezogen im Mittel der Jahre 2011 bis 2014 mit 477 EUR um 
10 % unter dem Landesdurchschnitt von 531 EUR.

1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen je Einwohner

2
Transferaufwendungen je Einwohner

3
Saldo der Aufwendungen und Erträge ohne Steuern und steuerähnliche Erträge, steuerkraftabhängige Zuweisungen 
und steuerkraftabhängige Finanzumlagen.
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3.1.2 Finanzrechnung

4 Die Zahlungsströme haben in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 zu folgender 
Veränderung der liquiden Mittel geführt:

Nr. Finanzrechnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
2011
TEUR

2012
TEUR

2013
TEUR

2014
TEUR

1 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der 
Ergebnisrechnung 6.125 9.121 3.566 1.901

2 Saldo Investitionstätigkeit 3.070 547 -2.918 -3.521

3 Finanzierungsmittelüberschuss (+)/
-bedarf (-) (Nrn. 1 und 2) 9.195 9.668 648 -1.620

4 Saldo Finanzierungstätigkeit 2.747 -555 -290 -289

5 Änderung Finanzierungsmittelbestand 
(Nrn.3 und 4) 11.942 9.113 358 -1.909

6 Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen -5.126 426 -680 -70

7 Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln (Nrn. 5 und 6) 6.816 9.539 -322 -1.979

8 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 269 7.085 16.624 16.302

9 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende 
des Haushaltsjahres (Nrn. 7 und 8) 7.085 16.624 16.302 14.323

Im Prüfungszeitraum hat sich der Endbestand an Zahlungsmitteln - ausgehend vom 
Basisjahr 2010 - um 14,0 Mio. EUR erhöht. Im Jahr 2012 wurde der höchste Wert im 
Prüfungszeitraum von 16,6 Mio. EUR erreicht. Der Anstieg der liquiden Mittel war vor 
allem auf die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnungen zurückzuführen. 
Diese haben mit insgesamt 20,7 Mio. EUR mehr als ausgereicht, um die teilweise ne
gativen Salden der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auszugleichen. Durch die 
positive Entwicklung des Zahlungsmittelbestands war die Liquidität der Gemeindekas
se im Prüfungszeitraum stets gewährleistet.

5 Die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses (ordentliche Kredittilgungen 
und ggf. Sondertilgungen) verbliebenen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel1, als 
weitere wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Leistungskraft des Haushalts, nahmen 
folgende Entwicklung:

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss abzüglich der ordentli
chen Tilgung und ggf. Sondertilgungen
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Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (EUR/Einw.)

700 -| 
600 -

- 1 uu
2011 2012 2013 2014

* Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
der Ergebnisrechnung 389 582 228 122

M i nd estza h 1 u ng s mitte 1 ü be rsch. 
(Kredittilgung) -14 -35 -19 -19

■ Nettoinvestitionsfinanzierungsm. 375 547 209 104
□ Landesdurchschnitt 170 249 254 0

Danach konnten im Prüfungszeitraum nicht nur der Mindestzahlungsmittelüber
schuss, sondern auch Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von zusammen 
19,4 Mio. EUR erwirtschaftet und für die Finanzierung von Investitionen bereitgestellt 
werden. Einwohnerbezogen lagen diese im Mittel der Jahre 2011 bis 2014 mit 
309 EUR deutlich über dem Landesdurchschnitt der kameralen Nettoinvestitionsrate 
von 238 EUR.

Die Gemeinde hat im Prüfungszeitraum für Investitionen und Investitionsförde
rungsmaßnahmen 14,8 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfielen 11,1 Mio. EUR auf 
Baumaßnahmen, 2,4 Mio. EUR auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
0,5 Mio. EUR auf den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegen
ständen und 0,8 Mio. EUR auf Investitionsförderungsmaßnahmen (Anlage 1, Teil 2, 
Zeilen 55-60). Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu 80 % 
mit Eigenmitteln und zu 20 % mit Krediten finanziert worden.
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Folgende Finanzierungsmittel standen dabei im Prüfungszeitraum bereit:

Betrag
Mio. EUR

Zweckgebundene Investitionszuweisungen und -Zuschüsse 1,5

Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten 0,3

Rückflüsse von Darlehen, Sonstige Kapitalrückflüsse, Ein
zahlungen aus der Veräußerung von Vermögen

10,2

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 3,0

Summe 15,0

Die im Prüfungszeitraum erwirtschafteten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel von ins
gesamt 19,4 Mio. EUR mussten somit nicht für die Finanzierung der Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Stattdessen ergaben sich über
schüssige Finanzierungsmittel von 0,2 Mio. EUR, die den Zahlungsmittelbestand zu
sätzlich erhöhten.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit hat die Gemeinde Einzahlungen aus der Auf
nahme von Krediten in Flöhe von 3,0 Mio. EUR erhalten und für die Tilgung von Kredi
ten 1,4 Mio. EUR ausgegeben. Daraus hat sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von
1,6 Mio. EUR ergeben.
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3.1.3 Vermögensrechnung

Die Bestände der Vermögensrechnung (Bilanz) haben sich im Prüfungszeitraum wie 
folgt verändert:

Bilanz zum 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014
Veränderung 
2010 zu 2014

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

AKTIVA
Immaterielles Vermögen 89 97 76 47 33 -56
Sachvermögen 132.235 130.031 126.622 127.616 132.127 -108
Finanzvermögen 13.100 17.140 26.685 25.769 24.148 11.048
Aktive Rechnungsabgrenzung 61 70 61 64 62 1
Geleistete Investitionszuschüsse 1.057 1.201 1.553 1.688 1.740 683
Nicht gedeckter Fehlbetrag

Summe Aktiva 146.542 148.539 154.997 155.184 158.110 11.568
PASSIVA
Kapitalposition 107.174 112.803 120.554 123.067 126.077 18.903
Sonderposten (Zuwendungen) 27.941 27.886 26.214 25.199 24.126 -3.815
Rückstellungen 635 845 100 50 321 -314
Verbindlichkeiten 8.607 4.791 5.907 4.601 4.969 -3.638
Passive Rechnungsabgrenzung 2.184 2.214 2.222 2.267 2.617 433

Summe Passiva 146.541 148.539 154.997 155.184 158.110 11.569

Die Bilanzsumme hat sich im Prüfungszeitraum um 11,6 Mio. EUR erhöht. Auf der 
Aktivseite war die Entwicklung maßgeblich von der Zunahme des Finanzvermögens 
bestimmt, während das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen per saldo ge
ringfügig abgenommen haben. Der Anstieg des Finanzvermögens hatte seine Ursache 
in der Zunahme der liquiden Mittel (s. Rdnr. 4). Der Zuwachs bei der Kapitalposition 
war im Wesentlichen in der Zunahme der Ergebnisrücklagen um 11,7 Mio. EUR, der 
Bildung einer zweckgebundenen Rücklage aus Kapitalzuschüssen von 2,3 Mio. EUR 
und den Veränderungen des Basiskapitals von 2,7 Mio. EUR begründet (s. hierzu 
Rdnr. 30). Die Verbindlichkeiten haben vornehmlich wegen dem Rückgang der im 
HJ 2010 noch notwendigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssi
cherung (- 5,7 Mio. EUR) abgenommen, während die Verbindlichkeiten aus Kreditauf
nahmen für Investitionen um 1,6 Mio. EUR zugenommen haben. Die passiven Rech
nungsabgrenzungsposten betrafen hauptsächlich Grabnutzungsgebühren, die seit 
dem HJ 2010 abgegrenzt werden.

Die Eigenfinanzierungsquote1 hat sich von 92 % (HJ 2010) auf 96 % (HJ 2014) er
höht. Deren Steigerung war im Wesentlichen auf die Erhöhungen bei der Kapitalpo-

Kapitalposition zzgl. passive Rechnungsabgrenzungsposten im Verhältnis zu der um passive Sonderposten bereinig
ten Bilanzsumme
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sition durch positive Ergebnisse zurückzuführen. Insbesondere wegen der rückläufigen 
Verbindlichkeiten ist die Fremdfinanzierungsquote1 von 8 % (HJ 2010) auf 4 %
(HJ 2014) gefallen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Die Schulden des Kämmereihaushalts waren im Prüfungszeitraum rückläufig.
Im Jahresabschluss 2014 ist eine Verschuldung des Kämmereihaushalts von
2,2 Mio. EUR bzw. 143 EUR/Einw. ausgewiesen. Der Betrag beinhaltet jedoch 
einen nicht ordnungsgemäß ausgewiesenen negativen Saldo an Kassenkrediten 
von -1,0 Mio. EUR (s. Rdnr. 38). Ende 2014 hat der tatsächliche Schuldenstand des 
Kämmereihaushalts somit 3,2 Mio. EUR bzw. 208 EUR/Einw. betragen. Er lag den
noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 367 EUR/Einw.

Unter Einbeziehung der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat die Ge
samtverschuldung der Gemeinde am 31.12.2014 - bereinigt um den o.g. negativen 
Kassenkreditsaldo - mit 8,7 Mio. EUR (562 EUR/Einw.) um 47 % unter dem Landes
durchschnitt von 1.052 EUR/Einw. gelegen.

1
Rückstellungen und Verbindlichkeiten im Verhältnis zu der um passive Sonderposten bereinigten Bilanzsumme
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3.2 Haushaltsjahr 2015 und Mittelfristige Finanzplanung

Die nachstehenden Ausführungen beruhen auf den vorläufigen Prognosen der 
Verwaltung für das HJ 2015 (Stand: Mitte Juni 2016), den Zahlen des Doppelhaus
halts 2015/2016 und des Finanzplans bis 2019.

3.2.1 Haushaltsjahr 2015

8 Die Haushaltswirtschaft 2015 ist wesentlich günstiger verlaufen als geplant. Nach den 
vorläufigen Schätzungen der Verwaltung geht die Gemeinde davon aus, dass beim 
ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR erzielt werden 
kann. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR. Neben Einsparungen bei 
den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen, 
ist die Verbesserung hauptsächlich auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer, den Ge
meindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus den 
Zuweisungen und Zuwendungen zurückzuführen. Das Sonderergebnis wird voraus
sichtlich ebenfalls etwas besser ausfallen als geplant, so dass die Gemeinde insge
samt mit einem Überschuss von 4,6 Mio. EUR, statt dem geplanten Gesamtergebnis 
von 0,6 Mio. EUR, rechnet.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch mehr Einzahlungen und weniger Aus
zahlungen erwartet. Der prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis
haushalts 2015 würde deshalb mit 4,9 Mio. EUR um 3,1 Mio. höher ausfallen als ge
plant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird mit einem Finanzierungsbedarf von 
2,0 Mio. EUR ebenfalls um 4,1 Mio. EUR geringer ausfallen als geplant. Ursächlich 
sind insbesondere erheblich unter den veranschlagten Planzahlen angefallene Aus
zahlungen für Baumaßnahmen, den Vermögenserwerb und Investitionsförderungs
maßnahmen. Statt einer Verringerung des Zahlungsmittelbestands um 5,0 Mio. EUR 
wird deshalb mit dessen Erhöhung um 2,2 Mio. EUR gerechnet.

gpabw 26



Prüfungsbericht 18.04.2017
Gemeinde Karlsbad

3.2.2 Finanzplanung bis 2019

3.2.2.1 Ergebnishaushalt

Nach der Haushalts- und Finanzplanung soll sich die Leistungskraft des Ergebnishaus
halts bis 2019 wie folgt entwickeln:

Entwicklung Ergebnis (TEUR)

15.000 -i

10.000 -

5.000 -
n _

i i i i i

U

-5.000 -

-10.000 -

-15.000 _
2015
Plan

2016
Plan

2017
Plan

2018
Plan

2019
Plan

Nettodecku ngsm ittel 11.927 11.349 11.929 12.549 12.404
Betriebszusch uss -11.985 -12.348 -12.488 -12.482 -12.609

■ Ordentliches Ergebnis -58 -999 -559 67 -205

Nach der mittelfristigen Finanzplanung für die HJ 2015 bis 2019 können die prognosti
zierten Zuwächse bei den Nettodeckungsmitteln nicht mit denen beim Betriebszu
schuss Schritt halten. Das ordentliche Ergebnis würde demnach gegenüber dem 
Prüfungszeitraum deutlich zurückgehen. Während in den HJ 2011 bis 2014 jahres
durchschnittlich ein Überschuss in Höhe von 3,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden konn
te, wird für den Finanzplanungszeitraum per saldo mit einem jahresdurchschnittlichen 
Fehlbetrag von 0,35 Mio. EUR gerechnet.

Der Gemeinde wird es demnach im Finanzplanungszeitraum nicht gelingen, die 
ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen und damit 
den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften (§ 80 Abs. 2 und 3 GemO und 
§ 24 GemHVO). Dank der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse können 
jedoch die prognostizierten Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis im Finanzpla
nungszeitraum durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentli
chen Ergebnisses gedeckt werden (§ 25 Abs. 1 GemHVO).

gpabw 27



Prüfungsbericht 18.04.2017
Gemeinde Karlsbad

Beim Sonderergebnis wird im Finanzplanungszeitraum mit Überschüssen in Höhe 
von insgesamt 1,9 Mio. EUR gerecht, die in voller Höhe der Rücklage aus Sonderer
gebnissen zugeführt werden könnten (§ 90 Abs. 1 GemO, § 49 Abs. 3 GemHVO).

Per saldo würde somit im Finanzplanungszeitraum bis 2019 ein Gesamtergebnis von 
0,1 Mio. EUR erwirtschaftet.

3.2.2.2 Finanzhaushalt, Entwicklung der Liquidität

10 Der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses (ordentliche Kredittilgungen 
und ggf. Sondertilgungen) verbleibenden Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sol
len sich wie folgt entwickeln:

Entwicklung Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (TEUR)

2.000

1.500

1.000

500

0

-500 -

-I.UUU - 2015
Plan

2016
Plan

2017
Plan

2018
Plan

2019
Plan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts 1.801 804 1.230 1.774 1.435

Mindestzahl ungsmittelübersch. 
(Kredittilgung) -706 -706 -706 -477 -435

■ Nettoinvestitionsfinanziemngsm. 1.095 98 524 1.297 1.000

Danach soll in den Jahren 2015 bis 2019 der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis
haushalts den Mindestzahlungsmittelüberschuss übersteigen. Insgesamt können Net
toinvestitionsfinanzierungsmittel von 4,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms mit einem Volumen von 31,5 Mio. EUR 
sollen neben den Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln, Einzahlungen aus Investitions
zuwendungen und -beiträgen von 2,2 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Anlagevermögen von 9,5 Mio. EUR, Kredite von 2,0 Mio. EUR und liquide Mittel

gpabw 28



Prüfungsbericht 18.04.2017
Gemeinde Karlsbad

von 13,8 Mio. EUR eingesetzt werden. Dies entspricht einem Verhältnis von 94 % Ei
genmitteln1 zu 6 % Fremdmitteln (Kredite).

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Zahlungsströme und die liquiden Mittel 
sollen sich wie folgt entwickeln:

Nr. Entwicklung der Liquidität Plan Plan Plan Plan Plan
2015
TEUR

2016
TEUR

2017
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

1 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 14.323
2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln
3 - Bestand an Kassenkrediten -1000

4 + Einzahlungen aus übertragenen 
Kreditermächtigungen

5 - Auszahlungen aus
Haushaltsübertragung

6 Voraussichtliche Liquidität am 
Jahresanfang (Nrn. 1 bis 5) 15.323 10.278 4.596 898 2.248

7 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des 
Ergebnishaushalts 1.801 804 1.230 1.774 1.435

8 Saldo Investitionstätigkeit -6.140 -5.780 -4.222 -947 -2.718

9 Saldo Finanzierungstätigkeit -706 -706 -706 523 565

10 Änderung Finanzierungsmittelbestand 
(Nrn.7 bis 9) -5.045 -5.682 -3.698 1.350 -718

11 Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen

12 Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln (Nrn. 10 und 11) -5.045 -5.682 -3.698 1.350 -718

13 Voraussichtliche Liquidität zum 
Jahresende (Nrn. 6 und 12) 10.278 4.596 898 2.248 1.530

Der Bestand an Zahlungsmitteln soll danach schrittweise abnehmen und Ende 2019 
1,5 Mio. EUR betragen. Die Liquidität wäre somit bis 2019 sichergestellt. Als langfristi
ge Finanzierungsmittel stehen liquide Mittel jedoch nur soweit zur Verfügung, wie sie 
nicht durch Rückstellungen und/oder Rücklagen gebunden sein werden.

Einschließlich Investitionszuwendungen und -beiträge
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3.2.2.3 Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage (Planbiianz)

Bezogen auf einzelne Bilanzpositionen würden sich nach der Finanzplanung bis 2017 
folgende Veränderungen ergeben:

10.000

Stehvermögen 
6.127

5.000

-5.000 -

-10.000 -

-15.000

Planbilanz (TEUR)

geleistete 
Investitionszusch.

1.053 Kapitälposition 
I | *16

Pass.
Rechnungsabgrenzun 

Rückstellungen gsp.
0 0

Verbindlichkeiten
-1.030

Sonderposten
(Zuwendungen)

-5.874

Finanzvermögen
-13.893

Die Entwicklung der Aktivseite der Planbilanz bis 2019 wäre infolge des umfangreichen 
Einsatzes liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen in das Sachvermögen so
wie der geleisteten Investitionszuschüsse von einer erheblichen Abnahme des Finanz
vermögens geprägt. Auf der Passivseite würde die Kapitalposition - dank der Über
schüsse im Sonderergebnis - einen geringfügigen Zuwachs erfahren. Die Verbindlich
keiten sollen weiter abnehmen, nachdem die mittelfristige Finanzplanung keine Net
toneuverschuldung vorsieht.
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13 Die Pro-Kopf-Verschuldung 1 soll sich wie folgt entwickeln:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum 31.12.2014 aufgelöst und in den Käm
mereihaushalt zurückgeführt worden (s. Rdnr. 67). Die Schulden im Kämmereihaus
halt haben zum 01.01.2015 entsprechend um die Schulden des Eigenbetriebs Was
serversorgung zugenommen. Bei planmäßigem Verlauf wäre die Verschuldung zu
nächst bis 2017 rückläufig. Durch die geplanten Neuaufnahmen von Investitionskre
diten in den HJ 2018 und 2019 von jeweils 1,0 Mio. EUR würde sie dann bis zum 
Ende des Finanzplanungszeitraums wieder auf 7,7 Mio. EUR (492 EUR/Einw.) an- 
wachsen. Ausgehend von der Gesamtverschuldung zum 31.12.2014 von 8,7 Mio. EUR 
(562 EUR/Einw.) ist jedoch insgesamt ein Schuldenabbau geplant.

3.2.3 Gesamtwürdigung

14 Die Finanzplanung bis 2019 erscheint aus heutiger Sicht tragfähig, sofern die Eigen
mittel wie prognostiziert zur Verfügung stehen und die Zuweisungen und Zuschüsse in 
der eingeplanten Höhe gewährt werden. Aufgrund der allgemeinen Unwägbarkeiten 
und Risiken in der weiteren Entwicklung der Kommunalfinanzen ist jedoch insbesonde
re die Verfügbarkeit der eingeplanten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel mit gewissen 
Unsicherheiten behaftet.

Schulden aus Investitionskrediten und Anleihen; ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Kassenkredite

gpabw 31



Prüfungsbericht 18.04,2017
Gemeinde Karlsbad

Zur Gewährleistung einer nachhaltigen, stetigen Aufgabenerfüllung (§ 77 Abs. 1 
Satz 1 GemO) sollte die Realisierung des Investitionsprogramms deshalb vorrangig 
von der Eigenfinanzierungskraft und der Bewilligung der geplanten Fördermittel ab
hängig gemacht werden; ggf. wäre das Investitionsprogramm zu reduzieren oder zeit
lich zu strecken.

Die Haushaltswirtschaft ist zwar im Prüfungszeitraum und im HJ 2015 wesentlich 
günstiger verlaufen als geplant, mit Blick auf die im Finanzplanungszeitraum ansons
ten prognostizierten Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis sollten die Entwicklungen 
der Nettodeckungsmittel und des Betriebszuschusses dennoch kritisch im Auge behal
ten werden. Neben einer ständigen Überprüfung der Leistungsangebote (z.B. beim 
Bauhof, bei den Betreuungsangeboten in Kindertagesstätten und Schulen sowie bei 
der Vereinsförderung) gehört dazu eine angemessene Ausschöpfung der eigenen Er
tragsquellen (z.B. regelmäßige Anpassung der Steuersätze, Benutzungsgebühren und 
sonstigen Entgelte sowie ggf. die Erwirtschaftung von Gewinnen und einer Konzessi
onsabgabe bei der Wasserversorgung). Insbesondere sollten Leistungsangebote und 
Einrichtungen nur neu geschaffen werden, wenn ausreichend Eigenmittel vorhanden 
und die Folgekosten (§ 12 Abs. 1 GemHVO) für die Gemeinde dauerhaft tragbar sind.
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4 Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung

4.1 Kassenwesen

4.1.1 Kassenprüfungen

Die Gemeindekasse und die Zahlstellen sind weitestgehend im vorgeschriebenen
Umfang und ohne Beanstandungen örtlich geprüft worden. Im Rahmen der überörtli
chen Prüfung konnte deshalb von einer Kassenbestandsaufnahme abgesehen werden
(§ 10 Abs. 3 GemPrO). Auf Folgendes wird jedoch hingewiesen:

(1) Beim Wechsel der Kassenverwalterin zum 01.10.2011 wurde keine örtliche Kas
senprüfung vorgenommen. § 1 Abs. 1 Satz 2 GemPrO ist künftig zu beachten.

(2) Die regelmäßig im November/Dezember vorgenommenen Prüfungen der Kasse 
können nicht uneingeschränkt als unvermutet angesehen werden; der Prüfungs
zeitpunkt sollte künftig variieren.

4.1.2 Tagesabschluss nach § 22 GemKVO

Der Bestand an Zahlungsmitteln sowie der Bestand auf den für den Zahlungsverkehr 
bei Kreditinstituten eingerichteten Konten (Kassenistbestand) ist für jeden Tag, an dem 
Zahlungen bewirkt worden sind, zu ermitteln und dem Barkassenbestand sowie dem 
Bestand auf den für den Nachweis der Zahlungsmittel eingerichteten Bestandskonten 
(Kassensollbestand) und dem Saldo der Finanzrechnungskonten gegenüberzustellen. 
Die Ergebnisse sind in das Tagesabschlussbuch zu übernehmen und auszudrucken 
(§ 22 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemKVO).

Seit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik ist das DV- 
Verfahren Newsystem kommunal (NKHR) der Firma Infoma Software im Einsatz. Als 
Unterlage für den Tagesabschluss dient der „Registrierte Tagesabschluss“. Mit diesem 
können allerdings lediglich der Kassenistbestand und der Saldo der Finanzrechnung 
miteinander abgestimmt werden. Ein Abgleich mit den Bestandskonten ist damit noch 
nicht erfolgt. Folglich beinhaltet das DV-Verfahren noch keinen integrativen Tagesab
schluss nach § 22 GemKVO, in dem sämtliche abzugleichende Bestände in einer 
Auswertung dargestellt werden.

Bis zu einer integrativen Lösung muss die Abstimmung deshalb künftig über die Ab
gleichprogramme „Registrierter Tagesabschluss“ und „Report Vermögensrechnung“
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vorgenommen werden. Dabei bilden sämtliche Reports, welche die Übereinstim
mung der Bestände nachweisen bzw. ggf. Unstimmigkeiten dokumentieren (vgl. § 22 
Abs. 2 Satz 1 GemKVO), gemeinsam das ggf. manuell zu erstellende Tagesab
schlussbuch. Die jeweiligen Ausdrucke sind von den an den Ermittlungen beteilig
ten Bediensteten und der Kassenverwalterin handschriftlich zu unterzeichnen (§ 22 
Abs. 1 Satz 3 GemKVO).

4.1.3 Zeichnungsberechtigungen, Kassensicherheit

A 17 Nach § 17 Abs. 2 der Dienstanweisung für das Kassenwesen vom 01.07.2015 (DA
Kasse) verfügen über die Bestände auf den Geschäftskonten jeweils zwei Kassenbe
dienstete gemeinsam (Doppelunterschrift). Zudem sind nach § 17 Abs. 3 DA Kasse 
das Online-Banking zulässig und elektronische Doppel-Signaturen sicherzustellen.

Für die Geschäftskonten der Gemeinde bei den Kreditinstituten Sparkasse Karlsruhe 
Ettlingen (Kontonummer 1640119), Volksbank Ettlingen (Kontonummer 20700807), 
Volksbank Wilferdingen-Keltern (Kontonummer 1210009) sowie PSD Bank Karlsruhe- 
Neustadt eG (Kontonummer 3680800616) sind die Kassenbediensteten jeweils einzeln 
verfügungsberechtigt. Dies gilt auch für das Online-Banking bis zu einem Höchstbe
trag von 1,5 Mio. EUR (vgl. EBICS-Datenfernübertragung Zugangsdatenbescheini
gungen der einzelnen Kassenbediensteten). Im Rahmen der bisher erteilten Zeich
nungsberechtigungen verfügen somit alle Kassenbediensteten jeweils alleine über die 
Bestände auf den Geschäftskonten, so dass der Forderung der Doppelunterschrift 
aktuell nicht Rechnung getragen wird.

Die Verfügungsberechtigungen über die Geschäftskonten der Gemeinde sind alsbald 
entsprechend der Regelungen in der DA Kasse einzurichten. Soweit im Einzelfall (z.B. 
bei Urlaub/Krankheit) eine doppelte Besetzung der Gemeindekasse nicht gewährleistet 
sein sollte, können für die zweite Unterschrift Nichtkassenbedienstete hinzugezogen 
werden. Sicherzustellen ist dabei aber, dass stets mindestens ein Bediensteter der 
Kasse an den Unterschriften mitgewirkt hat und ein Alleinzugriff von Nichtkassenbe
diensteten ausgeschlossen wird (vgl. § 5 Abs. 3 GemKVO und GPA-Mitt. 6/1996). Zu
dem wird darauf hingewiesen, dass das beim Zahlungsverkehr als wesentlicher Si
cherheitsaspekt geltende „Vier-Augen-Prinzip“ in Form der Doppelunterschrift auch bei 
elektronischen Zahlungsverfahren (Online-Banking) zu gewährleisten ist (s. ergänzend 
GPA-Mitt. 13/2006).
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4.1.4 Wertberichtigung von Forderungen

A 18 In der Niederschlagungsliste vom 16.03.2016 sind 23 unbefristete Niederschlagungen 
(Gesamtbetrag rd. 14 TEUR) ausgewiesen. Beim Jahresabschluss 2014 sind Ansprü
che i.H.v. 742 EUR unbefristet niedergeschlagen worden. Der ursprünglich befristet 
niedergeschlagene Anspruch Adressnr. 25235 ist von der zuständigen Dienststelle in 
2014 für uneinbringlich erklärt worden. Danach ist in einem ersten Schritt die ursprüng
liche Einzelwertberichtigung über die Konten 1699 und 35831 aufgehoben und in ei
nem weiteren Schritt der nun unbefristet niedergeschlagene Anspruch über die Konten 
1699 und 47211 ausgebucht worden. Zusätzlich wurde die dem Anspruch zugrunde
liegende Forderung aus dem Debitorenkonto ausgebucht. Nach Auskunft der Verwal
tung werden die unbefristet niedergeschlagenen Ansprüchen zugrundeliegenden For
derungen grundsätzlich über die Wertberichtigungskonten (15*9 und 16*9) ausge
bucht. Folglich werden diese wie hundertprozentige Einzelwertberichtigungen behan
delt. Bei dieser Buchungsweise wird das Forderungskonto aber unverändert weiterge
führt. Lediglich am Jahresende wird der gesamte Forderungsbestand in der Bilanz 
saldiert „richtig“ ausgewiesen.

Grundsätzlich sind unbefristete Niederschlagungen analog der Erlässe zu buchen. Sie 
führen zu einer sofortigen Abschreibung bzw. Ausbuchung der zugrundeliegenden 
Forderung (über das ehemalige Forderungskonto) und sind somit nicht mehr im Forde
rungsbestand ausgewiesen. Auf GPA-Mitteilung 2/2011 sowie Nr. 6.1.6 des Buchfüh
rungsleitfadens i.d.F. Juli 2015 wird ergänzend hingewiesen. Künftig ist entsprechend 
zu verfahren und, soweit erforderlich, durch Um- bzw. Stornobuchungen eine vorgabe
gemäße Umsetzung herbeizuführen.

19 Das Konto Nr. 1699100, welches nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg
dem Konto Nr. 1699 der „Wertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen“ zuzu
ordnen ist, ist im Jahr 2014 mit Umgliederungsbuchungen (kreditorische Debitoren) 
bebucht worden. Folglich sind hierüber keine Wertberichtigungen erfolgt. Künftig ist 
das Konto Nr. 1699 lediglich für Wertberichtigungen zu verwenden.

A 20 Das Konto Nr. 1599100 weist seit 2010 einen Saldo in Höhe von rd. - 72 TEUR aus.
Die Buchungen stammen aus den Jahren 2009 und 2010 und sind laut Buchungstext 
auf Forderungskorrekturen zurückzuführen. Die einzelnen Buchungen sind aufzuklären 
und die Beträge ggf. entsprechend aus- bzw. umzubuchen.

21 Die seit dem Jahr 2015 von der Vollziehung ausgesetzten Abgabenbescheide (s.
Debitor 18092) mit Forderungen in Höhe von rd. 7 Mio. EUR sind bislang nicht wertbe
richtigt worden und werden somit in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen. Es wird
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darauf hingewiesen, dass nach Nr. 6.1.6.5 des Buchführungsleitfadens (2. Auflage, 
Juli 2015) bei einer Aussetzung der Vollziehung wegen rechtlicher Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts eine Einzelwertberichtigung in 
Höhe des entsprechenden Betrags - wie bei einer befristeten Niederschlagung - vor
zunehmen ist.

4.2 Jahresabschlüsse

4.2.1 Gesamtbeurteilung

22 In den beiden vorangegangenen überörtlichen Prüfungen sind bereits zahlreiche
wesentliche Anstände zur Buchführung der Gemeinde festgestellt worden (vgl. Prü
fungsberichte der GPA vom 23.09.2011 und 24.07.2014). Trotz personeller Engpässe 
(u.a. durch häufigen Personalwechsel und zeitweise unbesetzte Stellen) ist es der 
Verwaltung in den letzten Jahren zwar gelungen, die teilweise erheblichen Arbeitsrück
stände größtenteils aufzuarbeiten. Zu den Jahresabschlüssen 2011 bis 2014 waren 
jedoch wiederum zahlreiche Feststellungen zu treffen (s. Rdnrn. 24 bis 38).

Insgesamt gesehen stellen die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 aber weitestgehend 
die tatsächlichen finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde dar.

4.2.2 Einzelfeststellungen

4.2.2.1 Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse

A 23 Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 wurden verspätet (jeweils erst im übernächsten 
Jahr) auf- und festgestellt. Die zur Prüfung vorgelegten Originale der Jahresabschlüs
se 2011 bis 2014 sind zudem weder mit einem Datum versehen noch vom Bürger
meister unterzeichnet worden. Auf § 95 b Abs. 1 GemO wird zur künftigen Beachtung 
hingewiesen.

Ferner sollten in den Rechenschaftsberichten künftig die wichtigsten Ergebnisse der 
Jahresabschlüsse und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haus
haltsansätzen genauer erläutert werden (§ 54 GemHVO).
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4.2.2.2 Produkt- und Kontenrahmen

Die verbindlichen Regelungen der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind im Prüfungs
zeitraum teilweise nicht beachtet worden. Beispielsweise war Folgendes festzustellen:

A 24 In der Finanzrechnung sind für die Säumniszuschläge und Bußgelder mehrere Sach
konten eingerichtet (Nrn. 6561 und 6631 sowie 6562 und 6632). Im Prüfungszeitraum 
wurden alle Konten bebucht. Laut der VwV Produkt- und Kontenrahmen Anlage 27.3 
sind für diese Art von Auszahlungen lediglich die Konten Nrn. 6561 und 6562 vorgese
hen. Während der überörtlichen Prüfung vor Ort konnte der Grund für die unterschied
lichen Konten und deren Verwendung nicht geklärt werden. Seitens der Verwaltung ist 
zugesagt worden, diesen Sachverhalt in Zusammenarbeit mit der Firma INFOMA auf
zuklären und entsprechend zu korrigieren.

A 25 Die für die Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband Baden- 
Württemberg bezüglich der Beihilfe zu zahlenden Besonderen Umlagen (z.B. im 
HJ 2014 rd. 57 TEUR) sind bisher bei Kontengruppe (KGr.) 40 als Personalaufwen
dungen, anstatt bei KGr. 41 als Versorgungsaufwendungen gebucht worden (s. ergän
zend Nr. 6.2.7 Buchführungsleitfaden, 2. Auflage, Juli 2015). Sie sind künftig bestim
mungsgemäß zu buchen.

A 26 Das Konto 7599 Sonstige Finanzauszahlungen ist entgegen der VwV Produkt- und
Kontenrahmen in den Gesamtfinanzrechnungen der Zeile GFR 15, statt GFR 13 zuge
ordnet worden. Die Bestände des Kontos wurden deshalb in den Gesamtfinanzrech
nungen in der Summe bei HGr. 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs
tätigkeit, anstatt bei HGr. 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen mit ausgewie
sen (z.B. HJ 2012: 41 TEUR). Das Konto 7599 ist in der Gesamtfinanzrechnung künf
tig bestimmungsgemäß zuzuordnen.

27 Im Rahmen des Verkaufs eines Fahrzeugs (offener Transporter - Toyota) ist die Ver
mögensveräußerung als ordentlicher Ertrag (Konto 3421) verbucht worden. Nach § 2 
Abs. II GemHVO sind Gewinne aus Vermögensveräußerungen unter dem Posten „au
ßerordentliche Erträge“ (Konto Nr. 531*) auszuweisen. Künftig ist auf die richtige Zu
ordnung zu achten.

28 Wegen weiteren, nicht bestimmungsgemäß gebuchten Vorgängen, wird auf die 
Feststellungen in Rdnrn. 18 bis 20, 30 bis 34 und 36 bis 38 verwiesen.
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4.2.2.3 Veränderung des Jahresabschlusses 2010

A 29 Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2011 ausgewiesenen Vorjahresbeträge und 
die in der DV-Buchführung für das Jahr 2010 gespeicherten Beträge (s. DV-Ausdruck 
der Bilanz 2010 vom 19.04.2016) stimmen wie folgt nicht mit dem festgestellten Origi
nal des Jahresabschlusses 2010 überein:

Aktivseite Original JA 2010 JA It. DV Abweichung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 528.439,16 521.556,70 6.882,46
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 742.181,93 749.085,47 -6.903,54
Saldo Differenzen Einzelpositionen -21,08
Bilanzsumme 146.541.318,43 146.541.339,51 -21,08

Passivseite Original JA 2010 JA It. DV Abweichung
1.3.2 Jahresfehlbetrag,soweit k.Ausgl. 2.167.703,66 0,00 2.167.703,66
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten 1.016.717,84 1.016.738,92 -21,08
Saldo Differenzen Einzelpositionen ' 2.167.682,58
Bilanzsumme 146.541.318,43 148.709.043,17 -2.167.724,74

Die Abweichungen sind zum Großteil dadurch begründet, dass der im Original des 
Jahresabschlusses 2010 auf der Passivseite bei Pos. 1.3.2 ausgewiesene Jahresfehl
betrag (2,17 Mio. EUR) nach Auskunft der Verwaltung aus programmtechnischen 
Gründen manuell als Vorjahresbetrag in den Jahresabschluss 2011 übernommen hät
te werden müssen und dies versäumt wurde.

Ursächlich für die restlichen Abweichungen waren mehrere Buchungen im Zusam
menhang mit der Beendigung eines Pachtverhältnisses für den Schwimmbadkiosk 
(u.a. Verrechnung Kaution mit diversen Forderungen). Diese Buchungen erfolgten 
nach der Aufstellung des Jahresabschlusses 2010, aber noch bevor das HJ 2010 pro
grammtechnisch endgültig abgeschlossen wurde.

Durch geeignete Maßnahmen ist künftig sicherzustellen, dass mit Aufstellung der Jah
resabschlüsse, die DV-Buchführung programmtechnisch abgeschlossen wird, damit 
die gespeicherten Daten nicht mehr unbefugt verändert werden können (§ 35 Abs. 5 
Nr. 3 und Abs. 6 Satz 3 GemHVO).

Falls die in der Ergebnisrechnung, der Bilanz und in der Finanzrechnung zu jedem 
Posten entsprechend anzugebenden Vorjahresbeträge nicht vergleichbar oder ange
passt worden sein sollten, wäre dies im Anhang anzugeben und zu erläutern (§ 47 
Abs. 2 GemHVO).
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4.2.2.4 Basiskapital

30 Das Basiskapital ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 von rd.
109,3 Mio. EUR um rd. 2,8 Mio. EUR auf rd. 112,1 Mio. EUR erhöht worden. Diese 
Erhöhung ist auf die gebuchten Vorgänge aus dem Flurbereinigungsverfahren Karls
bad Auerbach und der Erschließungsgebiete „Abrundung Breslauer Straße“ sowie 
„Stöckmädle/Reutäcker“ zurückzuführen. Die Erschließung der Wohn- und Gewerbe
gebiete war jeweils einem Erschließungsträger übertragen. Das Basiskapital ist nach 
§ 61 Nr. 6 GemHVO der sich ergebende Saldo aus dem Vermögen und den Abgren
zungsposten der Aktivseite und der Positionen der Passivseite. Grundsätzlich ist eine 
Veränderung des Basiskapitals in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen nur in den 
Fällen der §§ 25 Abs. 3 und 63 GemHVO möglich. Weitergehende Anpassungen sind 
nicht vorgesehen. Zu der buchhalterischen Abwicklung dieser Vorgänge wird auf 
Rdnrn. 31 bis 34 verwiesen.

4.2.2.5 Flurbereinigung

A 31 Mit der im Jahr 2014 beendeten Flurbereinigung bei der Gemeinde sind viele Grund
stücksflächen neu geordnet worden. Von der Gemeinde sind 969.803 m2 Fläche 
(Ackerland, Grünland, Wald etc.) mit einem Wert in Höhe von rd. 1,885 Mio. EUR ein
gebracht worden. Im Zuge der Neuordnung wurden der Gemeinde 1.267.809 m2 Flä
che neu zugeteilt. Die eingebrachten Flächen sind mit ihren bilanzierten Werten aus
gebucht worden. Die neu gebildeten Flächen wurden in Höhe der durch die Flurberei
nigungsbehörde ermittelten Werteinheiten (insgesamt rd. 3,338 Mio. EUR) aktiviert. 
Die Ausbuchung der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) sowie die Einbu
chung der neuen Flurstückswerte sind gegen das Basiskapital erfolgt. Dadurch hat 
sich das Basiskapital um 1,453 Mio. EUR erhöht.

Nach § 91 Abs. 4 GemO sind die Vermögensgegenstände in Höhe ihrer AHK anzuset
zen (vgl. auch Nr. 2.3 des Leitfadens zur Bilanzierung vom August 2014). Folglich stel
len die Einwurfswerte (=AHK der alten Grundstücke) von 1,885 Mio. EUR wertgleich 
die AHK der neu gebildeten Flurstücke dar. Die entsprechenden Grundstückswerte 
sind gegen das Basiskapital zu korrigieren.

4.2.2.6 Erschließung Neubaugebiet „Abrundung Breslauer Straße“

A 32 Im Vorfeld der Erschließung des Neubaugebiets „Abrundung Breslauer Straße“ ist eine 
gesetzliche Umlegung durchgeführt worden. Von der Gemeinde wurden fünf in ihrem 
Eigentum stehende Grundstücke eingebracht, wovon zwei Grundstücke vor der Umle
gung zunächst zum Wert eines landwirtschaftlichen Grundstücks aufgekauft worden
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waren. Nach erfolgter Umlegung ist den ehemaligen Eigentümern die Differenz zum 
Einwurfswert ausbezahlt worden. Da das Wohngebiet bereits erschlossen war, wurden 
im Rahmen der Umlegung lediglich Baugrundstücke zugeteilt. Die Verwaltung hat die 
gemeindeeigenen Grundstücke bei den unbebauten Grundstücken in Höhe ihres Zu
teilungswerts von rd. 598 TEUR aktiviert. Für diesen grundsätzlich unentgeltlichen Er
werb sind allerdings keine Sonderposten gebildet worden. Ferner sind die mit der 
Durchführung der Umlegung verbundenen Mehr- und Minderzuteilungen, die die Ge
meinde als Umlegungsstelle abgewickelt hat, investiv über die Anlagen im Bau (AiB) 
gebucht worden. Zahlungen aus Mehr- und Minderzuteilungen wären allerdings über 
ordentliche Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) abzuwickeln gewesen.
Die rein auf die Gemeinde entfallene Mehrzuteilung von rd. 100 TEUR sowie die nach
trägliche Zahlung für die vor der Umlegung aufgekauften Grundstücke in Höhe von rd. 
32 TEUR hätten den zu bildenden Sonderposten um diese Beträge gemindert, da in 
dieser Größenordnung die Vermögenswerte nicht unentgeltlich zugeflossen sind. Die 
Bildung der entsprechenden Sonderposten ist nachzuholen. Diese Korrekturen sind 
gegen das Basiskapital vorzunehmen. Auf den Leitfaden zur Bilanzierung, August 
2014, Nr. 2.3.4.3.4 sowie den Leitfaden zur Buchführung, Juli 2015, Anlage 2 wird er
gänzend hingewiesen.

A 33 Für die gemeindeeigenen Grundstücke sind vom Erschließungsträger für die Umge
staltung und Erweiterung der Erschließungsanlagen und Versorgungseinrichtungen 
Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 309 TEUR erhoben und von der Verwal
tung als AiB bilanziert worden. Die Abrechnung stand zum Zeitpunkt der überörtlichen 
Prüfung noch aus. Die vom Erschließungsträger unentgeltlich übernommenen Vermö
genswerte wurden in Höhe der voraussichtlichen Herstellungskosten (rd. 217 TEUR) 
auf die bereits vorhandenen Sachanlagen (Straße, Kanal, Wasserleitung) hinzuakti
viert. Die Bildung entsprechender sonstiger Sonderposten je übertragenen Vermö
gensgegenstandes bzw. Einrichtungsteils ist nicht erfolgt. Diese von der Verwaltung 
vorgenommenen Buchungen sind jeweils gegen eine Dummy-Anlage (ANL-0005786) 
gebucht bzw. ausgeglichen worden. Den dabei auf dieser Dummy-Anlage verbliebene 
Saldo in Höhe von 373 TEUR hat die Verwaltung als „Mehrwert der Erschließung“ (Ak
tiviertes Vermögen abzüglich der Erschließungskosten und Mehrzuteilungen aus der 
Baulandumlegung) definiert und durch eine Basiskapitalerhöhung ausgeglichen. Diese 
Vorgehensweise war nicht sachgerecht.

Die Bildung der Sonderposten ist durch eine Gegenbuchung beim Basiskapital nach
zuholen.

Darüber hinaus sind die an den Erschließungsträger bezahlten Abschlagszahlungen in 
Höhe von 75 EUR/m2 bzw. insgesamt 309 TEUR als nachträgliche AHK der Bauplätze
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zu aktivieren. Diese Korrektur ist wiederum gegen das Basiskapital vorzunehmen. Die 
Erschließungskosten für die bereits verkauften Grundstücke können nicht mehr nach
aktiviert werden.

4.2.2.7 Erschließung Gewerbegebiet Stöckmädle/Reutäcker

A 34 Die Erschließung des Gewerbegebiets Stöckmädle/Reutäcker ist ebenfalls einem 
Erschließungsträger übertragen worden. Die Verwaltung hat hierbei die gleiche Bu
chungssystematik wie für das Baugebiet Abrundung Breslauer Straße angewandt (s. 
Rdnrn. 32 und 33). Der „Mehrwert der Erschließung“, rd. 972 TEUR (Baureifmachung 
rd. 1,235 Mio. EUR abzüglich ursprünglicher Grundstückswerte rd. 263 TEUR) hat 
durch die Buchungsweise der Verwaltung zu einer Zunahme des Basiskapitals geführt. 
Die Werte sind entsprechend der Vorgaben für das Baugebiet Abrundung Breslauer 
Straße zu korrigieren.

4.2.2.8 Infrastrukturvermögen

A 35 In den Anlagenachweisen werden immer noch für eine Straße mehrere flurstücks
bezogene Anlagegüter ausgewiesen (s. Rdnrn. 16 und 26 des Prüfungsberichts der 
GPA vom 24.07.2014). Die Anlagenachweise sind bezüglich des Infrastrukturvermö
gens und der erhaltenen Sonderposten zu überarbeiten.

4.2.2.9 Tauschgeschäfte

A 36 Mit Tauschvertrag vom 25.11.2014 sind die ehemaligen gemeindeeigenen landwirt
schaftlichen Flächen Flst.-Nrn. 10152, 9081 und 3193 gegen neue Landwirtschaftsflä
chen Flst.-Nrn. 11036, 11087 und 11089 getauscht worden. Zum Zeitpunkt der Ver
tragsunterzeichnung wurde von einem Grundstückswert eines jeden Flurstücks in Hö
he von 3,00 EUR/m2 ausgegangen. Somit hatten die Grundstücke der Gemeinde einen 
Wert von 15.129 EUR und die Grundstücke der Privatperson von 15.834 EUR. Des
halb hat die Gemeinde neben der Hingabe der eigenen Grundstücke noch eine Zuzah
lung von 705 EUR leisten müssen. In der Anlagenbuchhaltung waren die gemeindeei
genen Grundstücke mit einem Buchwert in Höhe von 17.452 EUR enthalten (vgl. ANL 
Nrn. 0002704, 0002954, 0003020 sowie 0003021). Im Rahmen des Tauschvertrags 
sind die eingetauschten Flurstücke von der Verwaltung in Höhe des Buchwerts ausge
bucht und die neuen Grundstücke in Höhe des Verkehrswerts eingebucht worden. 
Darüber hinaus ist die Verbindlichkeit gegenüber dem Tauschpartner in voller Höhe 
(15.834 EUR) und gleichzeitig eine Forderung gegenüber diesem in Höhe der gemein
deeigenen Grundstückswerte (15.129 EUR) bilanziert worden.
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Bei einem Tauschgeschäft mit Zuzahlung bleiben die Buchwerte der alten Grundstü
cke bestehen, werden auf die neuen Grundstücke übertragen und erfahren einen Zu
gang lediglich in Höhe des Zuzahlungsbetrags. Zudem hätte die Verbindlichkeit nur in 
Höhe des Zuzahlungsbetrags von 705 EUR gebucht werden müssen. Künftig sind die 
Tauschvorgänge sachgerecht zu buchen (vgl. auch 6.1.2.7 des Buchführungsleitfa
dens Stand Juli 2015).

4.2.2.10 Verrechnungs- und Saldierungsverbote

A 37 Im Prüfungszeitraum sind teilweise Forderungen mit Verbindlichkeiten, Erträge mit 
Aufwendungen und Einzahlungen mit Auszahlungen verrechnet worden (s. z.B. im 
Jahresabschluss 2011 Konten 2701 und 2705, im Jahresabschluss 2012 Konten 2701, 
2702 und 2705, im Jahresabschluss 2013 Konten 1681, 1682, 2701, 2702, 2703,
2704, 2705, 2793 und 2797 sowie im Jahresabschluss 2014 Konten 1591, 1592, 1599, 
1681, 1682, 1692, 2701, 2702, 2703, 2704 und 2705).

Zudem ist in einzelnen Fällen die Rückzahlung zuviel eingegangener bzw. ausgezahl
ter Beträge bei den Erträgen und Einzahlungen bzw. den Aufwendungen und Auszah
lungen abgesetzt worden, obwohl die Rückzahlung nicht im selben Jahr vorgenommen 
wurde, in dem der Betrag eingegangen bzw. ausbezahlt wurde (s. z.B. im Jahresab
schluss 2011 Konto 2611 sowie im Jahresabschluss 2012 Konten 3221 und 6818).

Die Verwaltung hat bereits im Laufe der überörtlichen Prüfung begonnen, die Fälle 
genauer zu überprüfen und zugesagt, die Verrechnungs- und Saldierungsverbote nach 
§ 16 Abs. 1 und 2 sowie § 40 Abs. 2 GemHVO künftig zu beachten. Auf die im Rah
men der Prüfung geführten Erörterungen und die überlassenen Unterlagen wird ver
wiesen.

4.2.2.11 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

A 38 Zum 31.12.2014 wurde im Kämmereihaushalt die Rückzahlung eines Kassenkredits in 
Höhe von 1,0 Mio. EUR gebucht. Der betreffende Kassenkredit ist jedoch ursprünglich 
vom Eigenbetrieb Wasserversorgung aufgenommen und dort entsprechend in der Bi
lanz ausgewiesen worden (s. Rdnr. 75). Da das separate Geschäftskonto der Sonder
kasse des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Zuge dessen Rückführung in den 
Kämmereihaushaushalt zum 31.12.2014 (s. Rdnr. 67) aufgelöst wurde, hat die Verwal
tung die Rückzahlung des Kassenkredits über ein Geschäftskonto des Kämmerei
haushalts abgewickelt. Die Buchung erfolgte dabei über das Konto 2397 Verbindlich
keiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, statt bestimmungsgemäß als Forderung 
gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung bei Kontenart 169.
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ln der Bilanz 2014 ist deshalb bei Pos. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
(KGr. 23) ein um 1,0 Mio. EUR zu niedriger Betrag von 2,2 Mio. EUR ausgewiesen. 
Der Betrag an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beinhaltet dabei, neben dem 
Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 3,2 Mio. EUR 
(Konto 2317), den negativen Saldo an Krediten zur Liquiditätssicherung von 
-1,0 Mio. EUR (Konto 2397).

Die Verwaltung hat zugesagt, mit Übernahme der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung zum 01.01.2015, die nicht ordnungsgemäß ausgewiesenen Be
stände an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu korrigieren.

4.3 Programmanwendung 

Benutzer- und Berechtigungsverwaltung

A 39 Die Prüfung der Berechtigungsverwaltung anhand der überlassenen Unterlagen hat 
sich schwerpunktmäßig auf die organisatorischen Regelungen für das zentrale Buch
führungssystem Newsystem kommunal (NKHR-) der Firma Infoma Software be
schränkt. Im Rahmen der Dienstanweisung zur Benutzer- und Berechtigungsverwal
tung vom 01.10.2015 sind die Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen auf
geführt. Allerdings konnte einzelnen Zuordnungen nicht der Umfang der Berechtigun
gen entnommen werden. So verfügen Mitarbeiter einzelner Fachämter neben den 
Fachamtsberechtigungen derzeit auch über Berechtigungen, die zumindest dem Na
men nach der Gemeindekasse Vorbehalten sind (z.B. FADBVPK_B, FADBVSK_B und 
NKR-EK-KREDITOR+). Den Kassenbediensteten wurden zudem Bewirtschaftungs
rechte eingeräumt (KLR_BUCHEN BB, NKR-FI-EINRICHT). Ferner ist nicht ersichtlich, 
wie umfangreich die Berechtigungen „KARLSBAD“, „FIBU-Einrichten“ und 
„BAS!S_SYSTEM“ sind.

Die Zugriffsmöglichkeiten sind auf den tatsächlich notwendigen Umfang zurückzufüh
ren, wobei insbesondere der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Vollzug (§ 7 
Abs. 2 Satz 4 GemKVO) bei allen vergebenen Berechtigungen sowie allgemeine As
pekte der Kassensicherheit zu berücksichtigen sind. Dies gilt in besonderem Maß für 
Aufgaben, die der Gemeindekasse Vorbehalten sind (§ 6 GemKVO, § 35 Abs. 6 
Satz 1 GemHVO i.V.m. § 28 Abs. 1 GemKVO). Das in Grundzügen vorhandene Be
rechtigungskonzept sollte noch endgültig - in Anlehnung an den Verwaltungsaufbau - 
ausgearbeitet werden. Auf die der Verwaltung während der überörtlichen Prüfung ge
gebenen Hinweise sowie das Sonderheft 1/2012 der GPA-Mitteilungen wird ergänzend 
verwiesen.
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A 40 Die Aufgaben des Berechtigungs- und Benutzerverwalters werden von drei Bedienste
ten des Rechnungsamts wahrgenommen (sogenannte ,,SUPER“-User). Diese verfü
gen neben den Administratorenberechtigungen auch über Anordnungs- und Bu
chungsrechte. Die nach § 35 Abs. 6 Satz 2 GemHVO geforderte Funktionstrennung 
zwischen der Administration und dem Fachamt ist folglich nicht gegeben.

Die Administratorenrechte sind grundsätzlich restriktiv und ausschließlich an eigens 
dafür angelegte Benutzer mit eindeutiger Personenzuordnung zu vergeben. Sollte die 
Administration weiterhin vom Rechnungsamt ausgeübt werden, so wäre eine Auftei
lung auf jeweils einen Benutzerverwalter und einen Berechtigungsverwalter mit sepa
rater Benutzerkennung angebracht. Empfehlenswert wäre jedoch die Übertragung die
ser Aufgabe auf Personen, die nicht mit Anordnungsgeschäften betraut sind; keines
falls dürfen sie am Zahlungsverkehr beteiligt sein. Kann die Funktionstrennung zwi
schen Administration und diesen anderen Aufgaben nicht durchgängig gewährleistet 
werden, wird empfohlen, die Administrationsberechtigungen einer zweiten Benutzer
kennung zuzuweisen, um interne Kontrollen und die Revision zu erleichtern. Zudem 
sollte die Anzahl der Administratoren auf ein Minimum beschränkt und noch geprüft 
werden, ob auf die Rolle „SUPER“ nicht gänzlich verzichtet werden kann.

4.4 Realsteuer-Istaufkommen

41 Die Prüfung der Realsteuereinnahmen in den Jahren 2011 bis 2014 hat ergeben, dass 
- mit Ausnahme des Jahres 2014 - das Istaufkommen bei der Grundsteuer A, der 
Grundsteuer B und der Gewerbesteuer mit den Meldungen an das Statistische Lan
desamt nicht übereinstimmte. Bei der Prüfung der Meldungen zur Gewerbesteuerum
lage sind ebenfalls Unstimmigkeiten festgestellt worden. Die Differenzen konnten im 
Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Verwaltung weitestgehend aufgeklärt 
werden. Die GPA hat das Statistische Landesamt, das Finanzamt Stuttgart IV und die 
Gemeinde vorab über die Abweichungen unterrichtet.

Mit Schreiben vom 06.04.2016 hat das Statistische Landesamt mitgeteilt, dass auf
grund der verhältnismäßig hohen finanziellen Auswirkungen für die FAG-Jahre 2013 
und 2014 eine Berichtigung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich erfolgen 
wird. Für das Rechnungsjahr 2013 (FAG-Jahr 2015) wird die Berichtigung mit der 
1. Abschlusszahlung für den Finanzausgleich 2015 erfolgen.
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5 Prüfung einzelner Prüfgebiete

5.1 Personalwesen

5.1.1 Vorbemerkungen

42 Die überörtliche Prüfung beschränkte sich - neben den personalwirtschaftlichen
Betrachtungen in Rdnr. 43 - auf die Nachschau der Erledigung von Feststellungen der 
vorangegangenen überörtlichen Prüfung (s. Rdnrn. 38 bis 52 des Prüfungsberichts der 
GPA vom 23.09.2011) sowie auf Schwerpunkte und Stichproben in einzelnen aus
gewählten Bereichen (u.a. Stellenbewertungen, Anwendung des Tarifrechts, regelmä
ßige Zulagen und Zuschläge, pauschalierte Entgeltbestandteile).

Die Personalangelegenheiten sind nach dem bei der Prüfung gewonnenen Eindruck 
insgesamt ordnungsgemäß und sachgerecht erledigt worden.

5.1.2 Personalwirtschaft

5.1.2.1 Personalaufwendungen und Personalbewirtschaftung

43 Die Personalaufwendungen haben sich von 6,0 Mio. EUR (2010) um 2 % auf
5,9 Mio. EUR (2014) vermindert (Anlage 2, Seite 2, Zeilen 5 und 6), obwohl die Anzahl 
der Planstellen von 125,60 auf 126,27 geringfügig gestiegen ist. Ursächlich für den 
Rückgang der Personalaufwendungen waren insbesondere Einsparungen durch zeit
weise nicht besetzte Stellen bei Personalwechseln und einzelne längerfristig erkrankte 
Beschäftigte. Die auf den Einwohner bezogene Personalkostenquote lag in den Jahren 
2011 bis 2014 mit durchschnittlich 374 EUR um 20 % unter dem Landesdurchschnitt 
von 466 EUR. Dies ist strukturell insbesondere dadurch begründet, dass die Kinderta
gesbetreuung ausschließlich von konfessionellen und freien Trägern durchgeführt wird 
und insoweit keine Personalaufwendungen anfallen.

Die GPA erhebt im Rahmen der überörtlichen Prüfungen - trotz vielfältiger struktureller 
Unterschiede, die in den Kommunen bestehen können - den Personalstand auf der 
Grundlage der Stellenpläne (Sollzahlen) und ermittelt so, nach Größengruppen diffe
renziert, durchschnittliche Personalkennzahlen für die Kernverwaltungen und für die 
Hilfsbetriebe.

Die Personalausstattung der Kernverwaltung entspricht nach dem Stellenplan 2016 
mit 39,56 Stellen bzw. 2,52 Stellen/1.000 Einw. nahezu dem von der GPA erhobenen
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Mittelwert von Städten und Gemeinden in der Größengruppe zwischen 12.000 und 
20.000 Einwohnern von 2,43 Stellen/1.000 Einw.

Die personelle Besetzung des Hilfsbetriebs Bauhof liegt mit 27,63 Stellen bzw. 
1,76 Stellen/1.000 Einw. ebenfalls im Bereich des von der GPA erhobenen Mittelwerts 
von Städten und Gemeinden in der Größengruppe zwischen 12.000 und 20.000 Ein
wohnern von 1,69 Stellen/1.000 Einw.

5.1.2.2 Stellenbewertungen, Eingruppierung

A 44 Die Gemeinde hat in den Jahren 2013 und 2014 alle bis dahin noch nicht bewerteten 
Dienstposten der Beamten und die meisten Arbeitsplätze von Beschäftigten durch die 
GPA bewerten lassen. Für einzelne Arbeitsplätze von Beschäftigten konnten jedoch 
noch keine aktuellen Bewertungen vorgelegt werden (s. z.B. Pnrn. 6003872, 6002090, 
6003525 und 6002661).

Sachgerechte Stellenbewertungen sind Grundlage für die gesetzlich geregelte Besol
dung der Beamten und die tarifgemäße Bezahlung der Beschäftigten (§§ 20 und 
27 LBesGBW, §§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 StOGVO, § 12 TVöD).

Die Verwaltung hat deshalb zugesagt, die fehlenden Arbeitsplatzbewertungen bis spä
testens nach Einführung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten (01.01.2017), 
nachzuholen.

Die Eingruppierungen der betreffenden Beschäftigten sind danach zu überprüfen. Et
waige zu hohe Eingruppierungen sollten dabei vorrangig durch geeignete personal
wirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Umsetzung, Umorganisation) abgebaut werden. So
weit vereinzelt übertarifliche Eingruppierungen von Beschäftigten beibehalten werden 
sollen, sind diese im Einzelfall zu begründen und soweit noch nicht geschehen, ent
sprechende Organbeschlüsse einzuholen (s. Rdnr. 47).

A 45 Die Besoldung der Beamten mit den Pnrn. 6001206, 6000615, 6000433, 6000299,
6000196 und 6000925 liegt über den Ergebnissen der jeweiligen Dienstpostenbewer
tung. Bei Beamten ist die Besoldung abschließend durch Gesetz geregelt (§ 3 LBes
GBW). Danach sind Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beam
ten eine höhere Besoldung verschaffen sollen, unwirksam. Somit kann auch der Ge
meinderat diesem Personenkreis keine zusätzlichen Leistungen zugestehen (vgl. u.a. 
TOP 4 der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 26.11.2014).
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Soweit der Nachweis einer funktionsgerechten Besoldung der Beamten nicht durch 
Dienstpostenbewertungen erbracht werden kann, sind die haushaltsrechtlichen Aus
wirkungen deshalb durch organisatorische Maßnahmen (z.B. Umsetzung; Übertragung 
von höherwertigeren Funktionen) abzubauen. Falls dies nicht möglich ist, wären die 
Dienstposten mit einem sog. ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) zu versehen und die 
Umwandlung bei nächster Gelegenheit zu vollziehen (§ 89 LBesGBW i.V. mit §§ 21,
47 LHO).

5.1.2.3 Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen

46 Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg hat aufgrund einer Betriebs
prüfung Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 17.817,49 EUR nachgefordert (Be
scheid vom 30.10.2013). Da die Ansprüche der Gemeinde auf die von den Arbeitneh
mern zu tragenden Anteilen der Gesamtsozialversicherungsbeiträge nicht mehr fristge
recht geltend gemacht werden konnten (s. § 28g SGB IV), sind diese Beiträge eben
falls voll von der Gemeinde übernommen worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Übernahme solcher Sozialversicherungsbeträge 
sowohl gegen den allgemeinen Sparsamkeitsgrundsatz (§ 77 Abs. 2 GemO) als auch 
gegen das Gebot der Gleichbehandlung von Arbeitnehmern verstößt (s. GPA-Mitt. 1/ 
2004). Ferner wird empfohlen, einen Ausgleich der Arbeitnehmeranteile aus den nach
zuzahlenden Sozialversicherungsbeiträgen zu prüfen (s. Abschnitt 1 des Prüfungsbe
richts).

5.1.3 Vergütung und Leistungen an Beschäftigte

5.1.3.1 Anwendung des Tarifrechts, Zuständigkeiten

47 Die Gemeinde ist nach dem Beschluss des Gemeinderats seit dem 01.01.1999 Mit
glied im Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V. (KAV) und damit 
tarifgebunden. Die Anwendung der im öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge ist 
auch arbeitsvertraglich vereinbart worden.

Die Regelung der allgemeinen Rechtsverhältnisse der Gemeindebediensteten ist nach 
§ 24 Abs. 1 GemO, § 39 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 44 Abs. 2 Satz 3 GemO dem Gemeinde
rat Vorbehalten. Er hat die Befugnis zur Gewährung von über- und außertariflichen 
Leistungen im Einzelfall nicht ausdrücklich den Ausschüssen bzw. dem Bürgermeister 
übertragen (s. § 9 Abs. 2 Nr. 2.1 und § 12 Abs. 2 Nr. 2.3 HS sowie § 39 Abs. 1 und 
§ 44 Abs. 2 Satz 2 GemO).
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Gleichwohl sind vereinzelt tarifabweichende Leistungen ohne die entsprechenden Be
schlüsse des zuständigen Gremiums gewährt worden (z.B. übertarifliche Eingruppie
rung der Beschäftigten mit Pnrn. 6404179 und 6400836). Künftig sind die Zuständig
keitsregelungen der Hauptsatzung zu beachten und vom Tarifrecht abweichende Leis
tungen ausdrücklich als solche zu beschließen.

Im Interesse einer sparsamen und wirtschaftlichen Führung der Haushaltswirtschaft 
sollte jedoch grundsätzlich von über- und außertariflichen Leistungen abgesehen wer
den (§ 77 Abs. 2 GemO; s.a. GPA-Mitt. 10/2005, 1/2007 und 09/2010).

5.1.3.2 Tarifabweichende Zulagen

A 48 Drei Beschäftigte (Pnrn. 6400046, 6400265 und6400290) erhalten persönliche und
außertarifliche Zulagen, die auf Grund von Tariferhöhungen nicht mit dem Gemeinde
ratsbeschluss über die Gewährung der Zulagen übereinstimmen.

Die Pauschalen sind in regelmäßigen Abständen auf ihre Notwendigkeit und Höhe zu 
überprüfen und sollten zudem in Form einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag mit ge
sonderter Kündigungsregelung mit den jeweiligen Mitarbeitern vereinbart werden (§ 24 
Abs. 6 i.V.m. § 2 Abs. 3 TVöD).

5.1.3.3 Uberstundenpauschale

A 49 Einem Beschäftigten (s. Pnr. 6003471) wird nach wie vor eine seit Jahren nicht nach
vollziehbar dokumentierte und seit weit mehr als zehn Jahren nicht an Tariferhöhungen 
angepasste Überstundenpauschale gewährt, die als Leistungszulage bezeichnet wur
de (s. hierzu bereits Rdnr. 47 des Prüfungsberichts der GPA vom 23.09.2011). Dabei 
fehlte eine für die Pauschalierung von Entgeltbestandteilen notwendige Nebenabrede 
zum Arbeitsvertrag (§ 24 Abs. 6 i.V.m. § 2 Abs. 3 TVöD).

Die Überstundenpauschale ist zu überprüfen und ggf. anzupassen. Eine entsprechen
de einzelvertragliche Regelung ist ggf. nachzuholen. Falls die Pauschale tarifabwei
chend weiter gewährt werden soll, bedarf es eines entsprechenden Organbeschlusses 
(s. Rdnr. 47).

Künftig sollten pauschalierte Entgeltbestandteile regelmäßig (alle drei bis fünf Jahre) 
über einen möglichst repräsentativen Zeitraum (i.d.R. ein Jahr) dem Grunde und der 
Höhe nach überprüft werden.
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5.2 Dienstfahrzeuge für die Verwaltung

A 50 Die Nutzung der gemeindeeigenen Dienstwagen ist in der Verfügung des Bürger
meisters vom 24.02.2011 geregelt. Danach ist die Benutzung ausschließlich für dienst
liche Zwecke erlaubt. Das Fahrtenbuch ist bei jeder Fahrt vom Fahrer bzw. der Fahre
rin zwingend zu führen. Dabei sind alle Spalten im Fahrtenbuch leserlich auszufüllen 
und nachvollziehbare Angaben insbesondere über den Zweck der Fahrt zu machen. 
Nach Fahrtende ist das Fahrzeug in der Regel an der Dienststelle abzustellen. Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind nur in begründeten Ausnahmefällen nach 
vorheriger Genehmigung durch den Amtsleiter oder Bürgermeister zulässig.

Nach der stichprobenweisen Prüfung der Fahrtennachweise aus dem Jahr 2014 wur
den diese Regelungen weitestgehend eingehalten.

In Rdnr. 43 des Prüfungsberichts der GPA vom 23.09.2011 wurde jedoch bereits da
rauf hingewiesen, dass das Fahrtenbuch für ein Fahrzeug, das fast ausschließlich vom 
Beschäftigten mit Pnr. 6003604 genutzt wird, erhebliche Unregelmäßigkeiten aufwies. 
Derartige Unregelmäßigkeiten (u.a. hinsichtlich fehlender Aufzeichnungen, zu hohen 
Streckenlängen, Eintragungen trotz Urlaubs) waren auch im Prüfungszeitraum festzu
stellen.

Die Verwaltung hat bereits begonnen, entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen 
einzuleiten, um künftig eine ordnungsgemäße Nutzung des Dienstfahrzeugs sicherzu
stellen. Im Rahmen der Stellungnahme bitten wir über das weitere Vorgehen zu berich
ten.

5.3 Grundstücksmanagement

5.3.1 Grundstücksverkehr

5.3.1.1 Vorbemerkungen

51 Die Gemeinde hat im Prüfungszeitraum vielfach Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke 
an Bauwillige verkauft (z.B. Gewerbegebiete Stöckmädle/Reutäcker und Auf der Hub; 
Wohngebiete Oberer Sonnenberg, Ortsmitte Auerbach, Abrundungsgebiete Breslauer 
Straße und Am Schelmenbusch). Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund
stücken und Gebäuden (Kontenart 682) beliefen sich im Prüfungszeitraum auf insge
samt 7,04 Mio. EUR. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge
bäuden (Kontenart 782) betrugen 2,38 Mio. EUR.
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5.3.1.2 Regelungen in Grundstückskaufverträgen

52 Die Gemeinde verkauft nach Aussagen der Verwaltung ihre Bau- und Gewerbegrund
stücke in der Regel zu einem voll erschlossenen Bauplatzpreis. Die Kaufverträge ent
halten regelmäßig den folgenden Passus (s. z.B. KV 2 UR 750/2011 vom 31.08.2011 
über Flst.-Nrn. 3724 und 3725; KV 2 UR 1081/2014 vom 29.09.2014 über Flst.- 
Nr. 11478; KV 2 UR 891/2014 vom 06.08.2014 über Flst.-Nr. 11474; KV 2 UR 
1436/2014 vom 18.12.2014 über Flst.-Nr. 4775; KV 2 UR 1023/2015 vom 16.07.2015 
über Flst.-Nr. 4781):

„Der Kaufpreis beträgt xx EUR. Die Kosten der Erschließung und des Abwasserklär
beitrags sind mit dem Kaufpreis abgegolten. Unabhängig hiervon bleiben die Vorschrif
ten in den Satzungen über Nachveranlagungen unberührt.“

Nach Aussage der Verwaltung sollen die Bau- und Gewerbegrundstücke der Gemein
de auch zukünftig „voll erschlossen“ veräußert werden. Flierzu wird auf Folgendes hin
gewiesen:

(1) Die als entstanden fingierte Beitragsschuld bei der Veräußerung von gemeindeei
genen Grundstücken (§ 24 i.V.m. § 16 bzw. 32 Abs. 1 KAG), kann nur noch über 
den Grundstückskaufpreis weitergegeben werden (vgl. GPA-Mitt. 7/2007, 5/2006 
und 9/1999). Die oben genannte Formulierung der Gemeinde sollte je nach abga
benrechtlicher Ausgangssituation des Baugebiets hinreichend bestimmt werden. 
So entstehen in Baugebieten, in denen die Erschließung nicht im Rahmen des 
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB auf einen Erschließungsträger übertragen worden ist, 
grundsätzlich Erschließungsbeiträge (vgl. z.B. Abrundungsgebiet Am Schelmen- 
busch). Daneben bezieht die gewählte Formulierung hinsichtlich der Anschlussbei
träge lediglich den Abwasserklärbeitrag ein und dies auch in Fällen, in denen 
Wasserversorgungs- und Kanalbeiträge wie bei einem Dritten entstanden und in 
den Gesamtkaufpreis einbezogen sind.

Alternativ besteht die Möglichkeit, Grundstücke bei Vorliegen der Tatbestandsvo
raussetzungen des § 436 Abs. 1 BGB vollerschlossen zu veräußern. Das heißt, 
die Gemeinde kann - unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags
schuld - unter Einschluss der Beiträge für die im Einzelnen zu benennenden bau
technisch begonnenen Anlagen, zu einem Gesamtkaufpreis voll erschlossen ver
äußern (s. hierzu die GPA-Mitt. 14/2002 sowie Miller, Verkauf von Baugrundstü
cken durch Gemeinden - Weitergabe von Erschließungskosten und Beitragsablö
sungen, VBIBW 2007, 46 ff. und Ruff, Die Weitergabe der Erschließungsbeiträge 
beim Verkauf kommunaler Grundstücke, KStZ 2007, 201 ff.). Letzteres setzt ins-
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besondere voraus, dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Höhe der 
(Erschließungs-) Beitragsbelastungen bestimmt werden kann. Sofern zum Zeit
punkt des Vertragsabschlusses, trotz bautechnischen Beginns, die Beitragsbelas
tungen nicht absehbar sind (z.B. fehlendes Ausbauprogramm, nur grobe Ermitt
lung der Erschließungskosten), kommt die Anwendung des § 436 Abs. 1 BGB 
nicht in Betracht. Dabei ist zu beachten, dass bei Anwendung des § 436 
Abs. 1 BGB beim Verkauf voll erschlossener Grundstücke intern zu dokumentie
ren ist, wie sich der Verkaufspreis unter Berücksichtigung der noch ausstehenden 
Beiträge (ggf. auf der Grundlage von Bodenrichtwerten für erschließungsbeitrags
freies baureifes Land, § 196 BauGB, § 10 ImmoWertV, § 6 BRW-RL) zusammen
setzt (§ 92 Abs. 1 GemO, § 194 BauGB, §§ 5,6 ImmoWertV). Denn eine Veräuße
rung im Rahmen des § 436 Abs. 1 BGB darf nicht zu einer Veräußerung unter 
Wert führen (§§ 194 BauGB, 92 Abs. 1 GemO). Eine Veräußerung im Rahmen 
des § 436 Abs. 1 BGB bedeutet (auch aus grunderwerbsteuerlichen Gründen) die 
Ausweisung eines Gesamtkaufpreises ohne Aufteilung der jeweiligen Beiträge. Im 
Kaufvertrag sind insoweit eindeutige Regelungen zu treffen.

(2) .In den Kaufverträgen ist bislang keine Aussage über die Kostenerstattungen für 
naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (§ 135a Abs. 3 BauGB) getroffen 
worden. Da der Kostenerstattungsbetrag als öffentlich-rechtliche Abgabe zwin
gend zu erheben ist, sollte die Gemeinde in den Grundstückskaufverträgen klar
stellend regeln, dass der - zuvor satzungsgemäß berechnete - Kostenerstattungs
betrag für naturschutzrechtliche Ausgieichsmaßnahmen (§ 135 a Abs. 3 BauGB) 
im Kaufpreis (§ 436 Abs. 1 BGB) enthalten ist, durch Abgabenbescheid erhoben 
wird oder, soweit der Kostenerstattungsbetrag noch nicht entstanden ist, alternativ 
durch den Abschluss einer Ablösevereinbarung abgelöst wird (s. GPA-Mitt. 14/- 
2002).

5.3.1.3 Kaufvertrag für Betreutes Wohnen

A 53 Mit Kaufvertrag vom 03.02.2014 hat die Gemeinde die Grundstücke Flst.-Nrn. 2039
und 2039/1 an die GIG mbH zu einem Kaufpreis von 72.000 EUR veräußert. Allerdings 
ist vereinbart worden, dass der Kaufpreis nicht in Geld, sondern durch Erfüllung der im 
Kaufvertrag festgelegten Bau- und Übertragungsverpflichtungen (§ 4 KV) zu erbringen 
ist. Danach hat der Käufer auf den veräußerten Grundstücken Eigentumswohnungen 
(Betreutes Wohnen) und einen Begegnungsraum zu errichten und diesen der Verkäu
ferin zum Alleineigentum zu übertragen. Aufgrund von fehlender Nachfrage konnte das 
Projekt nicht realisiert werden. Mit Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschus
ses vom 02.03.2016 wurde festgelegt, auf die Bauverpflichtung (Betreutes Wohnen) 
im Zuge eines Auflösungsvertrags zu verzichten und der Firma GIG mbH das Grund
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stück zu einem Preis von 72.000 EUR zu veräußern. Dieser Vertrag ist während der 
Prüfung vor Ort nicht vollzogen worden.

Es wird gebeten, über die Erledigung im Rahmen der Stellungnahme zu berichten. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde nach § 92 Abs. 1 GemO 
Vermögensgegenstände, also auch Grundstücke, in der Regel nur zu ihrem vollen 
Wert, d.h. zum Verkehrswert (§ 194 BauGB, frühere VwV GemO Nr. 2 zu § 92) ver
äußern darf. Im Rahmen der Prüfung konnte nicht festgestellt werden, ob das Grund
stück durch den Wegfall der in § 4 KV vereinbarten Bau- und Übertragungsverpflich
tungen unter Beibehaltung des ursprünglich vereinbarten Kaufpreises von 72.000 EUR 
zum vollen Wert veräußert wurde. Die Voraussetzungen des § 92 Abs. 1 GemO kön
nen nicht verifiziert werden. Es liegt bei der Gemeinde, diesen Nachweis im Rahmen 
der Stellungnahme zu erbringen.

5.3.2 Mieten und Pachten

54 Die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen sind zuletzt im Jahr 2010 und zuvor 
im Jahr 2000 bzw. 2001 angepasst worden (z.B. Lange Str. 54, Douglasstraße 14 EG, 
Hauptstraße 40/1 EG links und DG). Mit Blick auf § 92 Abs. 2 GemO i.V.m. § 558 BGB 
sollten die Mieten künftig in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. alle zwei bis drei Jahre) 
auf ihre Angemessenheit hin überprüft und ggf. angepasst werden. Da ein örtlicher 
Mietspiegel nicht vorhanden ist, können zur Beurteilung der örtlichen Verhältnisse ne
ben dem Mietspiegel des Finanzamts oder eines Mietervereins auch die Verhältnisse 
in vergleichbaren benachbarten Gemeinden herangezogen werden. Das Erhöhungs
verlangen kann auch mittels Sachverständigengutachten oder den festgesetzten Mie
ten von drei vergleichbaren (nicht ausschließlich gemeindeeigenen) Wohnungen be
gründet werden (§ 558a Abs. 2 BGB). Nutzungsüberlassungen unter dem ortsüblichen 
Mietpreisniveau sind nur im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zulässig (s. 
§ 91 Abs. 2 Satz 1 und § 92 Abs. 2 GemO sowie frühere VwV-GemO Nr. 2 zu § 92); 
auf die GPA-Geschäftsberichte 1994/95, 17, 1995/96, 19 und 2004, 17 wird ergänzend 
hingewiesen.

55 Bislang ist bei der Vermietung von Wohnraum keine Kaution (Mietsicherheit) verein
bart worden. Bei der Vermietung nicht preisgebundenen Wohnraums ist es allgemein 
üblich, vom Mieter die Zahlung einer Kaution zu verlangen, um Geldforderungen des 
Vermieters gegenüber dem Mieter abzusichern, falls dieser seinen Pflichten aus dem 
Mietvertrag nicht nachkommt. Bei künftigen Neuvermietungen sollte deswegen die 
Erhebung einer Mietkaution erwogen werden (§ 551 BGB, § 26 GemHVO).
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5.4 Räumliche Planung und Entwicklung

5.4.1 Städtebauliche Verträge

5.4.1.1 Gewerbegebiet „Stöckmädle/Reutäcker“ und Baugebiet „Abrundung 
Breslauer Straße“

56 Die Gemeinde hat die Erschließung des Gewerbegebiets „Stöckmädle/Reutäcker“ mit 
Erschließungsvertrag vom 30.11./03.12.2010 (EV) bzw. die Erschließung des Bauge
biets „Abrundung Breslauer Straße“ mit Erschließungs- und städtebaulichen Vertrag 
vom 13.08.2013 (EV) auf die PRO KOMMUNA KIRN GmbH (Pforzheim) übertragen. 
Die Refinanzierung erfolgte insoweit über die zwischen der PRO KOMMUNA KIRN 
GmbH mit den Grundstückseigentümern abgeschlossenen Kostenerstattungsverträge. 
Zur Abwicklung der Maßnahmen und für künftige Fälle wird auf Folgendes hingewie
sen:

57 Nach § 17 Abs. 3 EV bzw. § 25 Abs. 3 EV werden die Gewährleistungsansprüche und 
-bürgschaften des Erschließungsträgers nach Abnahme der Erschließungsanlagen 
und nach Beseitigung eventueller Mängel an die Gemeinde abgetreten. Diese Gewähr
leistungsregelung ist nachteilig für die Gemeinde, weil das Erschließungsunternehmen 
durch die Abtretung der Gewährleistungsansprüche aus der Haftung entlassen wird. 
Vertragspartner der Gemeinde und damit Schuldner der vertraglich vereinbarten Leis
tungen ist allein das Erschließungsunternehmen. Bei künftigen Verträgen sollte auf 
eine Regelung entsprechend § 15 des Musters eines Erschließungsvertrags (BWGZ 
1994, 215) hingewirkt werden und etwaige Mängelansprüche sollten erst nach Ablauf 
der Gewährleistungsfrist auf die Gemeinde übergehen. In der Regel sind die Gewähr
leistungsansprüche des Erschließungsunternehmens gegen die ausführenden Baufir
men durch Bürgschaften gesichert. In diesem Fall ist die Abtretung der Gewährleis
tungsansprüche des Erschließungsunternehmens an die Gemeinde ohne die ihm zu
stehende Hauptforderung rechtlich nachteilig, da aufgrund der Akzessorietät der Bürg
schaft von der Hauptforderung die Abtretung der Rechte aus der Bürgschaft ohne
die Hauptforderung unwirksam ist (vgl. BGH, Urt. v. 19.09.1991 - IX ZR 296/90,
NJW 1991, 3025-3027) und in der rechtlichen Konsequenz die Gläubigerrechte aus 
der Bürgschaft dem Gläubiger der Hauptforderung (hier: Erschließungsunternehmen) 
verbleiben.

A 58 In § 21 Abs. 2 EV bzw. § 29 Abs. 2 EV ist vereinbart worden, dass mit Ausnahme der 
Klärbeitrage keine Anschlussbeiträge (Kanal, Wasser) erhoben werden. Der Verzicht 
auf die Erhebung der Anschlussbeiträge ist nicht rechtskonform, da das Entstehen und 
die Höhe der satzungsgemäßen Anschlussbeiträge nach § 20 Abs. 1 KAG durch einen
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EV nicht beeinflusst werden kann (vgl. GPA-Mitt. 2/2014 sowie VG Neustadt, Urt. v. 
24.03.2016 -4 K 1141/15.NW, BeckRS 2016, 46672). Künftig sollte in den Erschlie
ßungsverträgen vereinbart werden, dass die Anschlussbeiträge festgesetzt und mit 
einer entsprechenden Kostenbeteiligung der Gemeinde verrechnet werden. Sofern die 
Kosten der leitungsmäßigen Erschließung niedriger sind, wäre die Kostenbeteiligung 
auf diese zu beschränken (vgl. § 19 des Musters eines Erschließungsvertrags mit An
merkungen, BWGZ 1994,218 bzw. 224 f., redaktionell geändert und ergänzt i.R. der 
Arbeitsmappe Reif/Strayle, Erschließungsbeitrag nach dem KAG, Stand Januar 2015).

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass unbeschadet der vertraglichen Vereinba
rung des Verzichts auf Kanal- und Wasserversorgungsbeiträge die satzungsgemäßen 
Anschlussbeiträge der Grundstücke dem Abzugskapital der Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung zuzuführen sind.

59 Nach § 21 Abs. 2 EV bzw. § 29 Abs. 2 EV werden die Klärbeitrage für die Grundstücke 
innerhalb des Vertragsgebiets von der Gemeinde mit den Grundstückseigentümern 
abgelöst. Zur Berechnung der Klärbeiträge für das Gewerbegebiet „Stöckmädle/ 
Reutäcker“ wird auf Rdnr. 62 verwiesen.

60 Die gesamte buchhalterische Abwicklung der Erschließungsgebiete war teilweise nicht 
sachgerecht. Im Einzelnen wird auf die Feststellungen Rdnrn. 32 bis 34 verwiesen.

5.4.2 Maßnahmen für den Naturschutz

61 Soweit der Gemeinde Aufwand für die Durchführung von naturschutzrechtlichen
Ausgleichsmaßnahmen entsteht, ist sie nach § 135 a Abs. 3 Satz 2 BauGB verpflich
tet, diesen Aufwand bei den Grundstückseigentümern anzufordern (Kostenerstat
tungsbescheid oder Ablösungsvertrag). Demzufolge sollte die Gemeinde noch eine 
Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für naturschutzrechtliche Aus
gleichsmaßnahmen (§§ 135 a bis 135 c BauGB) erlassen (zwingend, soweit die Kos
ten für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen abgelöst werden). Auf die GPA- 
Mitt. 4/2008 und die Ausführungen im GPA-Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 
2010, 51 f. wird ergänzend hingewiesen.
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5.5 Straßen sowie Parkierungseinrichtungen

5.5.1 Erschließungs- und Anschlussbeiträge

5.5.1.1 Anschlussbeiträge im Gewerbegebiet „Stöckmädle/Reutäcker“

A 62 Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Stöckmädle/Reutäcker“ setzt das Maß 
der baulichen Nutzung mittels einer zulässigen Grundflächenzahl von 0,8 sowie einer 
maximal zulässigen Gebäudehöhe (Traufhöhe: 12 m) fest. Im Rahmen der Berech
nung der Anschlussbeiträge ist ein Nutzungsfaktor von 1,75 anhand der Umrechnung 
der zulässigen Gebäudehöhe auf zulässige Vollgeschosse ermittelt worden. Dabei hat 
die Verwaltung die max. Anzahl von vier Vollgeschossen fiktiv aus der Annahme be
stimmt, dass bei einer max. zulässigen Gebäudehöhe von 12,0 m eine angesetzte 
Geschosshöhe von 2,75 m - 3,00 m zu vier Geschossen führt.1 Zu der von der Verwal
tung vorgelegten Berechnung der Anschlussbeiträge ist Folgendes aufgefallen:

(1) Die aktuelle Abwassersatzung vom 09.12.1987 i.d.F. vom 06.07.2011 sieht jeweils 
keinen Umrechnungsfaktor für die Flöhe baulicher Anlagen bzw. die Zahl der Voll
geschosse vor. Somit ist die Beitragsermittlung der Klär- und Abwasserbeiträge 
ohne einen rechtswirksamen Verteilungsmaßstab erfolgt. In der rechtlichen Kon
sequenz sind die Verteilungsmaßstäbe unvollständig und der Beitragsteil der Sat
zung damit unwirksam. Denn ohne vollständige Verteilungsregelung fehlt der Sat
zung der nach § 2 Abs. 1 KAG erforderliche Mindestinhalt (vgl. OVG Münster, Be- 
schl. v. 30.10.1996 - 15 A 262/96, NVwZ_RR 1997, 495). Im Beitragsrecht muss 
der Ortsgesetzgeber den Verteilungsmaßstab für alle im Stadtgebiet in Betracht 
kommenden Anwendungsfälle regeln (Birk in: Driehaus, Kommunalabgabenrecht, 
Stand September 2014, Rdnr. 866 zu § 8).

Im Rahmen einer vorteilsgerechten Beitragsveranlagung und als Voraussetzung 
für das Entstehen der sachlichen Beitragsschuld ist der Beitragsteil der Abwass
ersatzung entsprechend zu überarbeiten und neu zu beschließen. Aus Vereinfa
chungsgründen wird auch empfohlen, die Regelungen in den Abgabensatzungen 
anzugleichen.

(2) Die Wasserversorgungssatzung vom 15.12.2010 i.d.F. 06.07.2011 enthält in § 28 
i.V.m. § 32 Abs. 3 eine Regelung zur Bestimmung der Anzahl der Vollgeschosse 
mithilfe der zulässigen Gebäudehöhe. Unter Anwendung dieser Vorschrift ergibt

Zu diesem Zeitpunkt standen alle Grundstücke im Eigentum der Gemeinde. Es ist vorgesehen, die Grundstücke zu 
einem Gesamtkaufpreis zu veräußern.
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sich für das Gewerbegebiet eine zulässige Anzahl an Vollgeschossen von 2,0 statt 
4,0.

Die für das Baugebiet nicht sachgerecht ermittelten Anschlussbeiträge sind - da noch 
nicht festsetzungsverjährt - entsprechend beim Abzugskapital zu korrigieren.

5.5.1.2 Interne Beitragsverrechnung

A 63 Die satzungsmäßigen Anschlussbeiträge für die gemeindeeigenen Baugrundstücke
werden weder mit der Anschlussmöglichkeit (§§ 32 Abs. 1, 24 i.V.m. 16 KAG) noch mit 
der Veräußerung intern verrechnet (z.B. Baugebiet „Am Schelmenbusch“, (2. Änd.); 
Flst.-Nr. 2348/2 im Rahmen der Erweiterung des Bebauungsplans „Hinter der Kirche - 
In den Gräben“). Wegen der Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation sind die Bei
träge mit der Anschlussmöglichkeit (wie sie bei einem Dritten entstehen würden) intern 
zu verrechnen ( s. GPA-Mitt. 9/1999). Mit Hinblick auf das in Eigenregie erschlossene 
Baugebiet „Am Schelmenbusch“ (2. Änd.) wird ergänzend daraufhingewiesen, dass 
die Verpflichtung zur internen Verrechnung seit dem 01.10.2005 auch für Erschlie
ßungsbeiträge besteht (vgl. GPA-Mitt. 5/2006). Die als entstanden fingierte Beitrags
schuld bei gemeindeeigenen Grundstücken verhindert eine spätere Beitragsfestset
zung oder Beitragsablösung. Ein dem Beitrag entsprechender Erlös kann dann ledig
lich über den Veräußerungspreis erzielt werden (s. auch Rdnr. 52).

Für erschlossene Wohnbau- und Gewerbeplätze, die noch im Eigentum der Gemeinde 
stehen, ist die interne Beitragsverrechnung zumindest bei den Abwasserbeiträgen 
(beim Wasserversorgungsbeitrag soweit noch nicht festsetzungsverjährt) noch nach
zuholen. Die Einbeziehung der Beiträge in die Kaufpreisermittlung bleibt von der inter
nen Verrechnung unberührt.

64 Es wird darauf hingewiesen, dass die für gemeindeeigene Baugrundstücke vom
Bürgermeister an die Kämmerei erstellten Bescheide bzw. Ablösevereinbarungen über 
Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge unzulässig sind (s. z.B. Ablösevereinba
rung vom 20.10.2012 über Flst.-Nr. 2348/2; Bescheide über Klärbeiträge im Baugebiet 
„Abrundung Breslauer Straße“; Ablösevereinbarungen über Klärbeiträge im Gewerbe
gebiet „Stöckmädle/Reutäcker“), da die Gemeinde nicht in einer Sache zugleich Gläu
biger und Schuldner sein kann (sog. Konfusion, analog § 429 Abs. 2 BGB und 
BVerwG Urt. v. 21.11.1983 8 C 29.82, KStZ 1984,34-35). Die Vereinbarungen sind 
daher nur als Berechnungsgrundlage für die interne Verrechnung (§§ 16, 24 KAG) 
anzusehen. Auf Rdnr. 63 wird hingewiesen.
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5.5.2 Finanzierung von Straßen und Parkierungseinrichtungen 

Kostenbeteiligung Straßenbaulastträger

A 65 Seit 2014 führt die Gemeinde an der Ortsdurchfahrt Langensteinbach L 622 (klassi
fizierte Straße) Maßnahmen am Kanal bzw. der Straßenentwässerung auf rd. 0,8 km 
Länge durch. Die Gemeinde hat mit dem Land BW eine entsprechende Vereinbarung 
über die Kostenübernahme der FDE Maßnahme L622 geschlossen (s. Vereinbarung 
vom 15.12.2014/12.01.2015 und Erweiterung der Vereinbarung vom 23.117 
09.12.2015). Gemäß § 2 Abs. 1 (Kostentragung) der Vereinbarung werden entspre
chend die entstehenden Kosten für die Erneuerung der Straßenentwässerungsanlagen 
komplett dem Land BW in Rechnung gestellt. Dies schließt nach Auskunft der Verwal
tung die gesamten Kosten vom Sinkkasten über die Anschlussleitung bis zum Haupt
kanal für alle Straßeneinläufe im Ausbaubereich ein. In den Kostenschätzungen des 
Ingenieurbüros sind für die vom Land zu tragenden Kosten der Straßenentwässerung 
lediglich geringe Kosten kalkuliert bei einem geplanten Volumen von 2,8 Mio. EUR für 
die gesamte Sanierungsmaßnahme. Ob sich damit das Land nur an den Straßenein
läufen und damit nicht an der tatsächlichen Sanierung des Kanals beteiligt, konnte bis 
zum Abschluss der Prüfung nicht geklärt werden. Nach Nr. 14 Abs. 3 der Ortsdurch
fahrtenrichtlinien (ODR) bzw. nach § 43 Abs. 5 Straßengesetz für Baden-Württemberg 
hat sich der jeweilige Träger der Straßenbaulast an den Kosten der Erneuerung (beim 
Inliner-Verfahren mit den hälftigen Pauschalsätzen) zu beteiligen (vgl. auch Verwal
tungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Änderung der Ver
waltungsvorschrift des Innenministeriums über die Richtlinien für die rechtliche Be
handlung von Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen (Ortsdurchfahrtsrichtlinien - ODR) 
vom 27.12.2012, Az.: 21-3911.21/5). Auf den GPA-Geschäftsbericht 2006, 22 wird 
ergänzend hingewiesen.

Der Sachverhalt ist zu klären. Ggf. ist beim Land noch eine Kostenerstattung anzufor
dern.

5.6 Sportstätten

A 66 Für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen, Sporteinrichtungen und sonstiger 
Räume wird eine öffentlich-rechtliche Gebühr erhoben, die zuletzt in der als Satzung 
erlassenen Gebührenordnung für die Benutzung gemeindeeigener Sport- und Mehr
zweckhallen, Sporteinrichtungen und sonstiger Räume ab 01.10.2012 i.d.F. vom 
17.04.2013 (GO) festgelegt worden sind. Die Benutzungsgebühren (s. § 1 GO) sind 
dabei bislang nicht kalkuliert worden.
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Die Gebührensätze sind zu kalkulieren (§14 Abs. 1 KAG) und hiernach vom Gemein
derat zu beschließen. Mit Blick auf den Vorrang der Entgeltfinanzierung (§ 78 Abs. 2 
Nr. 1 GemO) sollten die letztmals zum 01.10.2012 nur leicht angepassten Benut
zungsgebühren künftig regelmäßig überprüft und möglichst der tatsächlichen Kosten
entwicklung angepasst werden. Ferner sollten die im Rahmen der Vereinsförderung 
gewährten Nachlässe künftig durch interne Leistungsverrechnung im Haushalt offen
gelegt werden.
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6 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
in den Wirtschaftsjahren 2010 bis 2014

6.1 Betriebsverhältnisse

6.1.1 Rechtsverhältnisse

67 Die Wasserversorgung ist bis zum 31.12.2014 als Eigenbetrieb geführt worden 
(§ 1 EigBG). Die Rechtsverhältnisse waren in der Betriebssatzung (BS) vom 
19.11.1981 i.d.F. vom 31.10.2001 geregelt. Die Gewinnerzielungsabsicht des Betriebs 
war gern. § 1 Abs. 3 BS ausgeschlossen. Mit der Aufhebungssatzung vom 16.03.2014 
wurde der Eigenbetrieb zum 31.12.2014 aufgelöst. Zum 01.01.2015 sind die bisheri
gen Aufgaben des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Gemeindehaushalt über
führt worden und werden seither von der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs zuständig waren der Gemeinderat, der 
Bürgermeister und die Werkleitung. Gemäß § 7 BS wurde ein kaufmännischer und ein 
technischer Werkleiter bestellt. Als Stammkapital waren 1.920 TEUR festgesetzt.

6.1.2 Buchführung, Kasse, Jahresabschlüsse

68 Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs sind von der Gemeindekasse (seit dem
01.01.2010 mit eigenem Girokonto) als fremdes Kassengeschäft mit erledigt worden. 
Das Rechnungswesen ist unter Verwendung des DV-Verfahrens Newsystem kommu
nal (NKFIR) der Firma Infoma Software nach den Regeln der kaufmännischen Buch
führung erfolgt. Die Jahresabschlüsse wurden im Prüfungszeitraum unter Mitwirkung 
der WIBERA Wirtschaftsberatung AG erstellt.

6.1.3 Wasserabgabe, Verbrauchs- und Grundgebühren

69 Der Wasserbedarf der Gemeinde wird durch eigene Quellen und überwiegend durch 
Fremdbezug gedeckt. Die Wasserabgabe ist im Jahr 2014 mit 774.829 m3 um rd. 3 % 
gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Aufgrund von anhaltenden Jahresverlusten 
sind die Wassergebühren zum 01.01.2011 von 1,70 EUR/m3 auf 2,25 EUR/m3 und 
zum 01.01.2012 auf 2,38 EUR/m3 erhöht worden.
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6.2 Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

6.2.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Prüfungszeitraum wie folgt verändert:

31.12. 2009 31.12. 2014
TEUR Quote TEUR Quote

Aktivseite

langfristig
Immaterielle Vermögensgegenstände, 
Sachanlagen und Finanzanlagen 11.486 9.679
sonstiges langfristiges Vermögen 46 78
abzüglich Ertragszuschüsse -406 -126
langfristig gebundenes Vermögen 11.126 99% 9.631 88%

kurzfristig
Kassen bestand/Kassenmehreinnahmen
kurzfristige Forderungen und Sonstiges 56 0,5% 1.337 12,2%
Summe Aktivseite 11.182 100% 10.968 100%

Passivseite

langfristig
Eigenkapital 3.310 29,6% 3.550 32,4%
davon: Ergebnisvortrag

Jahresergebnis
(-157) (83)

Trägerkredite 1.293 11,6% 1.293 11,8%
Fremdkredite 3.864 34,6% 4.221 38,5%
langfristige Finanzierungsmittel 8.467 76% 9.064 83%

kurzfristig
Kassenkredit/Kassenmehrausgaben 2.509 22,4% 1.025 9,3%
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges 206 1,8% 879 8,0%
Summe Passivseite 11.182 100% 10.968 100%
Unterfinanzierung
des langfristigen Vermögens

-2.659 -567

Die um die Ertragszuschüsse gekürzte Bilanzsumme hat um 214 TEUR abgenommen. 
Die deutlich die Investitionen übersteigenden Abschreibungen und Anlagenabgänge 
haben zu einem nominellen Rückgang des Sachanlagevermögens beigetragen. Das 
Eigenkapital ist um 240 TEUR gestiegen und hat zuletzt 32,4 % der Bilanzsumme be
tragen. Ursächlich für diese Erhöhung waren die im Betrieb belassenen Gewinne in 
Höhe von insgesamt 580 TEUR (saldiert mit den Verlusten: 241 TEUR). Die langfristi
gen Fremdkredite haben zum Ende des Prüfungszeitraums von 3,9 Mio. EUR (2009) 
auf 4,2 Mio. EUR zugenommen. Mit Hilfe dieser ist es auch gelungen, die permanente
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Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens und die hohen Kassenmehrausgaben 
zu reduzieren.

Die Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 599 TEUR sind im Prüfungszeitraum 
wie folgt finanziert worden:

Finanzierungspositionen Betrag
(TEUR)

Quote
(Inv.)

Einnahmeüberschuss
Jahresgewinne/-verluste 241
Abschreibungen und Anlagenabgänge 2.406
Auflösung Ertragszuschüsse -279
Veränderung des sonstigen langfristigen Vermögens -32

Summe 2.336 390%
Kapitalbereich
zahlungswirksame Eigenkapitalzu- und -abflüsse -1
Veränderung der Fremdkredite 357

Summe 356 59%
Finanzierungsmittel insgesamt 2.692
Überfinanzierung der
Investitionen und Finanzanlagen 2.093 349%

Der Einnahmeüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Kreditauf
nahmen haben mehr als ausgereicht, um die planmäßigen Tilgungen und den Liquidi
tätsbedarf der getätigten Investitionen zu decken. Mit den übersteigenden Finanzie
rungsmitteln konnte der hohe Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren teilweise 
abgedeckt werden, so dass zum Ende des Prüfungszeitraums noch eine stichtagsbe
zogene Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens von 567 TEUR bestand.
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6.2.2 Ertragslage

Die Jahresergebnisse der Wasserversorgung haben sich im Prüfungszeitraum wie 
folgt entwickelt:

Posten der Gewinn-

und Verlustrechnungen

Basisjahr Prüfungszeitraum

2009 2010 2011 2012 2013 2014

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Umsatzerlöse 1.792 1.747 1.717 2.030 1.857 2.480

aktivierte Eigenleistungen 12 4

sonstige betriebliche Erträge 17 29 17 9 54 65

Materialaufwand 966 765 819 978 915 997

Rohertrag 855 1.011 919 1.061 996 1.548

Personalaufwand 213 242 220 220 217 222

Abschreibungen 416 424 425 424 422 421

sonst, betriebl. Aufwendungen 193 64 128 140 124 135

davon Konzessionsabgaben

Verwaltungskostenbeitr. (108) (40) (94) (111) (106) (91)

Finanzerträge 2 4 4 5 34

Fremdzinsen und Ähnliches 358 374 359 269 252 235

Geschäftsergebnis -325 -91 -209 12 -14 569

ao. Aufwendungen

Steuern v. Einkommen u. Ertrag

sonstige Steuern

25

1

Jahresergebnis -325 -91 -234 12 -14 568

Die Schwankungen bei den Umsatzerlösen waren zum einen durch die Wasserpreis
anpassungen in den Jahren 2011 und 2012 und zum anderen durch den Rückgang 
der verkauften Wassermengen bestimmt. Der deutlich höhere Erlös im Jahr 2014 war 
hauptsächlich auf nacherfasste Wasserverkäufe der Jahre 2010 bis 2013 zurückzufüh
ren (rd. 500 TEUR). Aufgrund von Verwaltungsvereinfachungen (einheitlicher Bescheid 
für Abwasser und Wasser) sind die Erlöse aus Wasserverkauf grundsätzlich immer bei 
der Gemeinde veranlagt worden. Im Rahmen der Umbuchungen dieser an den Eigen
betrieb, blieb das Steuersachkonto allerdings unberücksichtigt, so dass lediglich die 
Nettobeträge abgeführt wurden. Die entsprechenden Berichtigungen sind im Jahr 2014 
erfolgt. Daneben waren die Jahresergebnisse vor allem durch leicht gestiegene Mate
rialaufwendungen, Abschreibungen sowie rückläufige sonstige betriebliche Aufwen
dungen beeinflusst. Die Steigerung der Personalkosten im Jahr 2010 war auf die Bil
dung von Altersteilzeitrückstellungen zurückzuführen. Zudem sind aufgrund der Ver
äußerung von Wasserbezugsanteilen am Zweckverband Mannenbach in 2011 außer
ordentliche Aufwendungen in Höhe von 25 TEUR ausgewiesen worden.

Ab 2012 hat sich die Ertragslage des Eigenbetriebs verbessert, so dass im Prüfungs
zeitraum per saldo ein Gewinn von 241 TEUR erwirtschaftet werden konnte.

gpabw 62



Prüfungsbericht 18.04.2017
Gemeinde Karlsbad

6.3 Ergebnis der Sachprüfung

6.3.1 Wirtschafts- und Finanzpläne

72 Die Wirtschaftspläne 2010 bis 2012 sind entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 EigBG verspätet 
erst im bereits laufenden Wirtschaftsjahr (April und Mai) beschlossen worden.

73 Bei der Aufstellung der Vermögens- und Finanzpläne wurden i.d.R. keine Finanzie
rungsfehlbeträge aus Vorjahren veranschlagt. Die von der Steuerberatungsgesell
schaft ermittelten Finanzierungsfehlbeträge (als zusätzliche Ausgaben) aus Vorjahren 
hätten allerdings in den jeweils nächst möglichen Vermögensplan eingestellt werden 
müssen (Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO).

6.3.2 Jahresabschlüsse

74 Die nach § 16 Abs. 3 EigBG innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres 
festzustellenden und zu beschließenden Jahresabschlüsse sind für die Jahre 2010 bis 
2013 deutlich verspätet festgestellt worden.

A 75 Die ab dem Wirtschaftsjahr 2011 im Rahmen der Vermögensplanabrechnungen
ermittelten Finanzierungsfehlbeträge sind aufgrund von fehlerhafter Zuordnung neu 
aufgenommener Kredite bzw. der Kassenkredite zu den lang- bzw. kurzfristigen Ver
bindlichkeiten nicht korrekt ausgewiesen worden. So wurde das im Jahr 2011 in Höhe 
von 2,5 Mio. EUR aufgenommene Darlehen den Kassenkrediten und somit den kurz
fristigen Verbindlichkeiten zugeordnet und erst im Rahmen des Jahresabschluss 2013 
bereinigt. Darüber hinaus sind in den langfristigen Verbindlichkeiten der Wirtschafts
jahre 2013 und 2014 Kassenkredite von insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR enthalten. Diese 
wären den kurzfristigen Verbindlichkeiten zuzuordnen gewesen. Ferner stimmt die in 
der Vermögensplanabrechnung 2014 aufgeführte Tilgungshöhe von rd. 484 TEUR 
nicht mit den tatsächlichen Tilgungen des Jahres 2014 (rd. 417 TEUR) überein. Infol
gedessen entsprechen die in den Bilanzen ab 2011 aufgeführten Schuldenstände nicht 
den tatsächlichen Gegebenheiten.

Außerdem hätte der Kassenkredit des Jahres 2014nicht gegenüber dem Kreditinstitut, 
sondern richtigerweise gegenüber der Gemeinde ausgewiesen werden müssen, da 
dieser von der Gemeinde - aufgrund der Auflösung des Girokontos des Eigenbetriebs 
zum 01.01.2015 - beglichen wurde (s. hierzu auch Rdnr. 38).
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